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1. Allgemeines und Zuständigkeit 
 
1.1 Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für die Gewährung von Unterkunftskosten ist der § 22 SGB II.  
 
1.2  Allgemeine Kriterien für die Beurteilung der Angemessenheit: 

 
1.2.1  Bei Mietwohnungen wird in den folgenden Richtlinien die Angemessenheit der 

Grundmiete auf den örtlichen Mietspiegel abgestellt. Dieses Bemessungskriteri-
um ist sachgerecht und wird auch in der Rechtsprechung allgemein anerkannt. 
Darüber hinaus hat sich die Anwendung des Mietspiegels in der Vergangenheit 
in der Praxis bewährt, weil die Versorgung der Leistungsberechtigten mit ange-
messenem Wohnraum auf dieser Grundlage sichergestellt werden konnte. 
 

1.2.2  Bei Eigenheimen oder Eigentumswohnungen wird der örtliche Mietspiegel für 
die Angemessenheit der Unterkunftskosten insoweit herangezogen, als sich die 
Höhe der angemessenen Zinsbelastungen einschließlich der turnusmäßig an-
fallenden Instandhaltungskosten, die keine Wertverbesserung beinhalten, grund-
sätzlich an den Höchstwerten der Grundmiete orientiert.  Ausschlaggebend für 
die Einbeziehung der Instandhaltungsaufwendungen ist, dass auch der Vermie-
ter über die kalkulatorische Miete diese finanzieren muss. Insofern sind über den 
Höchstbetrag grundsätzlich auch die Instandhaltungskosten als abgedeckt anzu-
sehen. Bei Ausschöpfung des Höchstbetrages kommt nur noch - analog der für 
Mieter bestehenden Regelung – eine Übernahme von  wohnungsbezogenen 
Kleinreparaturen im Wert von jährlich höchstens insgesamt 200,-- Euro als Zu-
schuss (§ 22 Abs. 1) in Betracht. Weitere Einzelheiten sind den Ziff. 8 + 9 zu 
entnehmen.  
 

1.3  Zusammenarbeit mit Wohnungsamt: 
Soweit möglich soll eine enge Zusammenarbeit mit dem Wohnungsamt sowie 
den örtlichen Wohnungsbaugesellschaften angestrebt werden. Nur so besteht 
die Möglichkeit, dem Leistungsberechtigten bei Bedarf eine angemessene Woh-
nung zu vermitteln bzw. anzubieten. Insbesondere soweit die Übernahme von 
Mietkostenrückständen beantragt wird, soll vorrangig auf anderen Wohnraum 
verwiesen werden. Da der Wohnungsmarkt sich entspannt hat, kommt eine Ü-
bernahme in diesem Rahmen regelmäßig nur aus wirtschaftlichen Erwägungen 
(geringer Rückstand gegenüber Umzugs-/Renovierungskosten) in Frage. 
 

1.4.  Örtliche Zuständigkeit: 
 

1.4.1  Grundsatz Die örtliche Zuständigkeit richtet sich grundsätzlich nach dem Ort  
des gewöhnlichen Aufenthalts. 
 

1.4.2  Umzugs-/Wohnungsbeschaffungskosten/Kaution 
Für die Übernahme von Umzugs-(Siehe Ziff. 7) und Wohnungsbeschaffungs-
kosten liegt die örtliche Zuständigkeit bei dem bisherigen Aufenthaltsort . Dage-
gen ist für die Übernahme der Mietkaution (Siehe Ziff. 5 und 6) der neue Auf-
enthaltsort örtlich zuständig. 
 

1.4.3  Zusicherung 
Die Zuständigkeit für die Zusicherung der Übernahme der Mietkosten für eine 
neue Unterkunft liegt gem. § 22 Abs. 2 SGB II bei dem bisher zuständigen 
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kommunalen Träger unter Beteiligung des für die neue Wohnung zuständigen 
Trägers. Dies gilt auch für Umzüge von Personen, die das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben (Siehe § 22 Abs. 2 a SGB II). 
 

1.4.4  Umzug innerhalb Kreisgebiet Gleichermaßen soll – entsprechend Ziff. 1.4.2 
und 1.4.3 - verfahren werden, soweit ein Umzug innerhalb des Kreisgebie-
tes erfolgt. 
 

1.5. Sonderregelung:Die unter Ziff. 3.5.1 dieser Richtlinien getroffene Regelung hin-
sichtlich des Zeitpunkts, zu dem einer Berechtigten wegen Schwangerschaft 
die Zustimmung zum Umzug zu erteilen ist, gilt auch für Personen, die das 25. 
Lebensjahr bereits vollendet haben. 
 
 

2. Mietwohnungen 
 
2.1 Angemessenheit der Wohnung 

 
2.1.1 Zusammensetzung Kosten d. Unterk.: Die Kosten der Unterkunft setzen sich 

zusammen aus der Grundmiete und den Betriebskosten (ohne Heizkosten). 
 

2.1.2 Allgemeine Kriterien für die Beurteilung der Angemessenheit sowie für die 
Beurteilung eines zumutbaren Umzuges: 
Die Angemessenheit der Kosten der Unterkunft beurteilt sich dabei zum einen 
nach den individuellen Verhältnissen des Einzelfalles, insbesondere nach der 
Zahl der Familienangehörigen, nach ihrem Alter, Geschlecht und ihrem Gesund-
heitszustand und zum anderen nach der Zahl der vorhandenen Räume, dem ört-
lichen Mietniveau und den Möglichkeiten des örtlichen Wohnungsmarktes. 

  
Notwendig und angemessen im vorstehenden Sinne bedeutet nicht, dass sämtli-
che Bedürfnisse im Sinne eines durchschnittlichen Lebensstandards befriedigt 
oder Lebensgewohnheiten, die in der Bevölkerung weitgehend als Annehmlich-
keiten empfunden werden, ermöglicht werden müssen. Die Hilfe soll dem Lei-
stungsberechtigten vielmehr lediglich ermöglichen, ein menschenwürdiges Le-
ben zu führen. Als Vergleichsmaßstab können nur die Lebensgewohnheiten in 
den Verbrauchergruppen mit niedrigem Einkommen herangezogen werden. 
 
Als angemessen gelten sämtliche Wohnungen im Bereich des Kreises Unna, die 
die nachstehenden Kriterien nach Ziff. 2.2 und 2.3 erfüllen.  
 
Beachtung bei Verweis auf Wohnraum außerhalb des Wohnortes: 
Dem grundsätzlich zu respektierendem Recht des Leistungsempfängers auf 
Verbleib in seinem sozialen Umfeld ist bei einem Verweis auf Wohnraum außer-
halb seines eigentlichen Wohnortes ausreichend Rechnung zu tragen. Insoweit 
wird auf das Urteil des Bundessozialgerichts vom 7.11.06, B 7b AS 10/06 R ver-
wiesen. 
In Auslegung dieses Urteils ist ein Umzug in umliegende Nachbargemeinden 
grundsätzlich als zumutbar anzusehen, soweit der Antragsberechtigte in einer 
kleineren Gemeinde wohnhaft ist bzw. soweit die alte Wohnung sich nahe der 
Stadtgrenze befindet. 

 

JOSGBII-RichtlinienKdU|Seite 7 von 41 



2.2 Größe/Wohnfläche 
 

2.2.1 Je nach Personenzahl grundsätzlich anzuerkennende Wohnflächen: 
Maßstab für die Größe der Wohnung im vorstehenden Sinn sind die in den Verwal-
tungsvorschriften zum Wohnungsbindungsgesetz unter Ziffer 5.71 genannten Woh-
nungsgrößen, die auch in der obergerichtlichen Rechtsprechung allgemein anerkannt 
sind. Danach können als angemessene Wohnungsgrößen (bezogen auf Wohnräume 
und sonstige Zimmer, wie Bad und Küche) angesehen werden: 
 

 
 1-Personen-Haushalt  bis 45 qm  

 2-Personen-Haushalt  bis 60 qm oder 2 Wohnräu-
me  

 3-Personen-Haushalt  bis 75 qm oder 3 Wohnräu-
me 

 4-Personen-Haushalt  bis 90 qm oder 4 Wohnräu-
me 

2.2.2 Anerkennung eines erhöhten Wohnraumbedarfs: 
Gehören zum Haushalt Kranke oder Behinderte (z. B. Pflegebedürftige mit er-
höhtem Wohnraumbedarf, Rollstuhlfahrer, Blinde usw.) ist die Wohnraumfläche 
angemessen zu erhöhen (i.d.R. bis 15 qm oder 1 Raum). Voraussetzung ist ein 
erhöhter Wohnraumbedarf. 
 

2.2.3 Angemessene Wohnraumfläche ab 5-Personen-Haushalte 
Bei Haushalten mit mehr als 4 Personen richtet sich die angemessene Woh-
nungsgröße nach der Besonderheit des Einzelfalls. Hier kommt es bei der An-
zahl und Größe der Räume insbesondere auf das Alter und Geschlecht der Per-
sonen an.  

 
2.3 Grundmiete 

 
2.3.1 Allgemeine Grundlagen und Kriterien für die Festlegung der Grundmiete 

einschl. Besonderheiten bezogen auf die Stadt Lünen und auf Single-
Wohnungen: 
Maßstab für die Höhe der Grundmiete in dem unter Ziffer 2 genannten Sinn ist 
der örtliche Mietspiegel. Der Mietspiegel gibt in der Regel Auskunft über die Hö-
he der ortsüblichen Vergleichsmiete je qm für Wohnungen von 46 - 99 qm 
Wohnfläche (in Lünen von 41 – 99 qm). Der Mietspiegel ist zwar nach pauscha-
len Maßstäben erstellt und berücksichtigt bei der Beurteilung der Angemessen-
heit nicht die Prinzipien der Bedarfsdeckung und der Individualisierung, reflektiert 
aber letztlich die realen Verhältnisse auf dem örtlichen Wohnungsmarkt. Zur Er-
reichung einer einheitlichen Rechtsanwendung war es notwendig, für jede Stadt 
und Gemeinde einen Höchstmietbetrag je qm Wohnfläche festzulegen. 

 
2.3.2 Grundsätzl. Maßstab/ Durchschnitt Mietwerte: 

Obwohl Neubauwohnungen nach sozialhilferechtlichen Grundsätzen nicht zu 
dem anzuerkennenden Wohnbedarf gehören, gilt der Durchschnitt der Mietwer-
te aller Baujahrgruppen (ausgenommen Stadt Lünen) für Wohnungen mit Sam-
melheizung und Bad als angemessen.  
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2.3.2.1 Stadt Lünen (Abweichung) 
Abweichend von den im übrigen vorgenommenen Festlegungen wurde der 
Durchschnittswert auf Antrag der Stadt Lünen bereits seit längerer Zeit nur 
aus dem Mittelwert der Baujahrgruppen bis 31.12.94 ermittelt. Die hier heran-
gezogene Bemessungsgrundlage soll weiterhin Berücksichtigung finden, so 
dass, wie bisher ein Mietpreis von 5,30 Euro pro qm zugrunde gelegt wird. 
Unter Einbeziehung des für größere Wohnungen vorgesehenen Abschlages 
kann dementsprechend für Wohnraum mit einer Fläche von 105 bis 119 qm 
ein Quadratmeterpreis von 5,05 Euro bzw. ab 120 qm von 4,50 Euro zugrun-
de gelegt werden.  
 

2.3.2.2 Ein-Personen-Haushalte: (Abweichung) 
Zu beachten: Findet keine Anwendung bezogen auf die Stadt Lünen 
Die Marktbeobachtung hat im weiteren bestätigt, dass kleinere Wohnungen 
bis 45 qm vielfach nicht bzw. nur in geringer Anzahl vorhanden sind. In An-
lehnung an das Wohnungsbindungsgesetz kann hier, Ausnahme des Stadt-
gebiets Lünen, eine Überschreitung um bis zu 8 qm akzeptiert werden. Aus-
schlaggebend hierfür ist, dass eine Überschreitung in diesem Rahmen auch 
im Bereich des sozialen Wohnungsbaus und damit der hier möglichen Förde-
rung unschädlich ist. *Dementsprechend kann für einen Ein-Personen-
Haushalt, mit Ausnahme von Lünen, ein Höchstbetrag akzeptiert wer-
den, der sich ergibt aus dem jeweils maßgebenden angemessenen 
Mietpreis pro qm und einer Wohnfläche von 53 qm.   
 
Bezogen auf die Stadt Lünen konnte festgestellt werden, dass sich der dorti-
ge Wohnungsmarkt entspannt hat. Zum einen sind dort durchaus Wohnungen 
ab 49/50 qm in ausreichendem Umfange erhältlich und zum anderen standen 
auch bei einer Überschreitung der angemessenen Wohnungsgröße unter 
Einbeziehung des in diesem Bereich festgelegten höheren Grundmietpreis 
noch ausreichende Wohnungen für Single-Haushalte zur Verfügung, so dass 
es bezogen auf den bereich der Stadt Lünen derzeit keine Veranlassung gibt, 
eine Anhebung der Höchstbeträge durch Aufstockung der angemessenen 
Wohnfläche vorzunehmen. Der Wohnungsmarkt wird insoweit diesseits weiter 
zu beobachten sein. 
  
Grundsätzlich gelten Wohnungen als angemessen, wenn der Mietpreis un-
abhängig vom Baujahr den nachstehenden Höchstbetrag der Grundmiete je 
qm nicht übersteigt. 
 
Zu dem maximal anzuerkennenden Wohnbedarf gehören die Wohnungen mit 
Toilette, Bad/Dusche und Heizung. Allerdings ist daraus nicht abzuleiten, 
dass im Einzelfall eine Wohnung ohne Heizung (z.B. mit Kohleofen) unange-
messen ist. Als Mindestausstattung ist eine Toilette innerhalb der Wohnung 
anzusehen. 
 
 
 

2.3.3 Maßgebliche Höchstbeträge 
Danach ergeben sich für den Kreis Unna zur Zeit folgende Höchstbeträge der 
Grundmiete je qm Wohnfläche: 
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Stadt / Gemeinde 
 
 

 
Höchstbeträge der Grundmiete je Quadratmeter 

(aufgrund von Wohnungsgrößen laut Mietvertrag einzu-
beziehende Zu-/Abschläge sind bereits berücksichtigt) 

Anzuerkennende 
Wohnungsgrößen 
je nach Perso-
nenzahl 

45 qm* 
1 Pers. 
(+Zuschl.
8 qm 
ohne 
Lünen 
2.3.2.2) 

60 qm 
2Pers. 

75 qm 
3 Pers. 
 

90 qm 
4 Pers. 

105 qm 
5 Pers. 

ab 120 
ab 6 
Pers. 

Bergkamen 4,85 4,85 4,85 € 4,85 € 4,65 € 4,15 € 
Bönen 4,85 4,85 4,85 € 4,85 € 4,65 € 4,15 € 
Fröndenberg 4,85 4,85 4,85 € 4,85 € 4,65 € 4,15 € 
Holzwickede 4,85 4,85 4,85 € 4,85 € 4,65 € 4,15 € 
Kamen 4,90 4,90 4,90 € 4,90 € 4,70 € 4,20 € 
Lünen 5,30 5,30 5,30 € 5,30 € 5,05 € 4,50 € 
Schwerte 4,90 4,90 4,90 € 4,90 € 4,70 € 4,20 € 
Selm 4,85 4,85 4,85 € 4,85 € 4,65 € 4,15 € 
Unna 4,85 4,85 4,85 € 4,85 € 4,85 € 4,15 € 
Werne 4,85 4,85 4,85 € 4,85 € 4,65 € 4,15 € 

 
 
2.3.4 Abschläge bei Lieferung von Fernwärme in Lünen 

Üblicherweise erfolgt die Abschreibung der Heizungsanlage über die Miete. Dies 
trifft jedoch bei Direktversorgern nicht zu. Hier erfolgt die Abschreibung über die 
Heizkosten. Insofern ist es grundsätzlich nicht gerechtfertigt, für diese Wohnun-
gen den gleichen Höchstbetrag zugrunde zu legen.  
Aufgenommen wurde diese Abweichung bislang lediglich im Mietwertspiegel der 
Stadt Lünen. Zwar gibt es Wohnungen, die mit Fernwärme geheizt werden, auch 
im Bereich der Stadt Bergkamen und Unna. Nicht bekannt ist jedoch, ob dieser 
Umstand bei den dortigen Erhebungen mit berücksichtigt wurde. In jedem Fall 
wurde im Bereich der Stadt Lünen insoweit eine Unterscheidung nunmehr vor-
genommen, die damit hier damit auch einzubeziehen ist. 
 
Soweit es sich also um eine Wohnung handelt, die mit Fernwärme beliefert 
wird, ist bei Wohungen in Lünen pro Quadratmeter ein Abzug von 0,15 Eu-
ro vorzunehmen.  

 
2.3.5. Zuschläge für Möblierung 

Etwaige für die Teil- oder Vollmöblierung seitens des Vermieters erhobenen Zu-
schläge stellen keine Kosten der Unterkunft dar. Insoweit ist auf das Urteil des 
Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen L 7 AS 42/07 zu verweisen. Entspre-
chende Kostenanteile für die Beschaffung von Mobiliar sind vielmehr im Regel-
satz enthalten und damit hierüber zu finanzieren. Bei direkter Zahlung der Kosten 
der Unterkunft an den Vermieter ist diesem jedoch der volle Zahlbetrag zuzuord-
nen. 
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2.3.6. Zusendung der aktuellen Mietspiegel: 
Bei Fortschreibung des Mietspiegels (i.d.R. alle 2 Jahre) ist durch die Sozi-
alämter der Städte/Gemeinden eine Ausfertigung der hiesigen Dienststelle 
zwecks Anpassung der Beträge zuzusenden. 
 

2.3.7. Kombinationstheorie: 
Die Angemessenheit der Wohnung richtet sich ausschließlich nach der 
Höhe der Unterkunftskosten. Dadurch kann eine größere als die unter Ziff. 
2.2 genannte Wohnfläche durch einen geringeren Mietpreis je qm kompen-
siert werden. Ebenso kann ein über dem vorstehenden Höchstbetrag lie-
gender Mietpreis je qm durch eine unter der Obergrenze liegende Wohnflä-
che ausgeglichen werden.  
 

2.3.7.1 Berechnungsschema:Die Höchstwerte der angemessenen Unterkunftsko-
sten ermitteln sich also aus der Multiplikation der Höchstwerte nach Ziff. 2.2.1 
(Wohnflächenobergrenze) mit Ausnahme der für kleinere Wohnungen vorzu-
nehmenden Erhöhung der angemessenen Wohnfläche um 8 qm auf 53 qm mit 
den Höchstbeträgen der Grundmiete nach Ziff. 2.3.3 zuzüglich der jeweils auf die 
anerkannte Wohnfläche entfallenden Betriebskosten.  
 

2.3.8 Mietvertragl. Vereinbarung zu Kleinreparaturen: 
Ist der Mieter nach dem Mietvertrag verpflichtet, die Kosten für Kleinrepara-
turen bzw. für die Behebung von Bagatellschäden zu übernehmen, gehören 
diese Aufwendungen ebenfalls zu den angemessenen Unterkunftskosten. 
Hier gilt als Höchstgrenze ein Betrag von 200,00 Euro im Kalenderjahr. 
Hierzu getroffene mietvertragliche Regelungen sind im Einzelfall zu beach-
ten. 
 

2.3.9 Nutzungsentgelte bei Obdachlosen-, Schlicht- u. Übergangswohnungen: 
Bei Bewohnern von Obdachlosen-, Schlicht- u. Übergangswohnungen sind als 
Kosten der Unterkunft die Nutzungsentgelte nach der entsprechenden Satzung 
der jeweiligen Stadt/Gemeinde ohne Haushaltsstrom und Warmwasserzube-
reitungskosten zu übernehmen. Handelt es sich um eine mobile Unterkunft 
(Wohnwagen, Wohnmobil), ist ggfls. das Standgeld als Unterkunftskosten anzu-
erkennen (gilt nicht für Zelte).  
 

2.3.10 Ermittlung einzubeziehender Mietanteile: 
 
Grundsätzliche Aufteilung 
Die Unterkunftskosten sind nach der Kopfzahl der im Haushalt lebenden 
Personen aufzuteilen. Der Kopfanteil richtet sich grundsätzlich nach der 
Höhe der anerkannten bzw. anzuerkennenden Unterkunftskosten. 
 
Dies betrifft insbesondere die Bedarfsgemeinschaft im Sinne des § 7 Abs. 2 SGB 
II. Hinzuweisen ist auch auf § 9 Abs. 2 SGB II, der unter anderem die Einbezie-
hung des Stiefelternteils beinhaltet. Unabhängig des von dem Stiefelternteil zur 
Deckung des Bedarfs des Stiefkindes zu erbringenden Einkommens- und Ver-
mögenseinsatzes ( s. Beschluss des Landessozialgerichtes Niedersachsen-
Bremen vom 18.4.07, Az. L 9 AS 139/07 ER) ist dieser der Bedarfsgemeinschaft 
als zugehörig anzusehen, womit dieser nach § 9 Abs. 2 Satz 3 SGB II auch als 
hilfsbedürftig anzusehen ist. Dementsprechend ist hier gleichermaßen wie bei 
anderen Bedarfsgemeinschaften auch, ein etwaiger unangemessener Kostenan-
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teil nur vorübergehend anzuerkennen und aufzufordern, die Kosten innerhalb ei-
ner angemessenen Frist, in der Regel sechs Monate, zu senken.(siehe Ziffer 3.1 
ff)  
 

2.3.11 Leben in einer Haushaltsgemeinschaft  
-Hilfesuchender ist nicht Mieter 
 
Lebt der Leistungsberechtigte mit anderen, nicht der Bedarfsgemeinschaft 
 zuzurechnenden verwandten oder verschwägerten Personen in Haushaltsge-
meinschaft, die selber nicht hilfebedürftig sind, und ist er nicht Mieter der Woh-
nung, ist er bei unangemessenen Unterkunftskosten nicht aufzufordern, diese zu 
senken. Es ist ab Beginn des Leistungsbezugs nur der Kopfanteil des Höchst-
betrages der für diese Haushaltsgröße angemessenen Unterkunftskosten als 
Bedarf anzuerkennen. In diesen Fällen wird erwartet, dass die nicht hilfebedürfti-
gen Personen der Haushaltsgemeinschaft den unangemessenen Teil der Unter-
kunftskosten tragen (Siehe § 9 Abs. 5 SGB II). Das gilt i.d.R. auch dann, wenn 
die nicht hilfebedürftigen Personen zum Unterhalt nicht herangezogen werden 
können bzw. nicht unterhaltspflichtig sind. Die Verpflichtung aus dem Mietvertrag 
zur Zahlung der Miete besteht für den Mieter der Wohnung unabhängig von sei-
ner unterhaltsrechtlichen Leistungsfähigkeit bzw. seiner Unterhaltspflicht. Vor-
aussetzung ist, dass es sich um eine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft han-
delt, wie sie beispielsweise bei über 25-Jährigen Kindern, die noch bei ihren El-
tern wohnhaft sind, grundsätzlich anzunehmen ist. 
 

2.3.12 Leben in einer Haushaltsgemeinschaft 
-Hilfesuchender ist Mieter 
Ist der Leistungsberechtigte innerhalb dieser Haushaltsgemeinschaft selber Mie-
ter der Wohnung, ist dieser auch mietvertraglich verpflichtet, den erhöhten Miet-
zins zu erbringen. Unter dem Gesichtspunkt, dass sich dieser gegebenenfalls al-
leine eine Wohnung anmieten müsste, soll der Pro-Kopf-Anteil beschränkt wer-
den auf den Anteil, der ihm im Falle eines Umzuges ohne Einbeziehung der nicht 
hilfebedürftigen Mitglieder der Haushaltsangehörigen zuerkannt würde. Im 
Höchstfall ist damit ein Pro-Kopf-Anteil in Höhe der für einen Alleinstehenden an-
zuerkennenden Kaltmiete zuzüglich der anteiligen Betriebskosten noch als an-
gemessen anzusehen.  
 
Soweit also der Pro-Kopf-Anteil nicht höher ist, als die nach einem Umzug in eine 
angemessene Wohnung anzuerkennende Miete bzw. der anzuerkennende Pro-
Kopf-Anteil, ist von einer Aufforderung zur Kostensenkung abzusehen. 
 
Um eine Kostensenkung bei einem unangemessenen Pro-Kopf-Anteil erreichen 
zu können, ist der Leistungsberechtigte daher aufzufordern, sich um kostengün-
stigeren Wohnraum zu bemühen. 
 

2.3.13 Alleinstehender nimmt Untervermietung zur Kostensenkung vor 
Ist der Leistungsberechtigte alleinstehend und Mieter einer unangemessenen 
Wohnung und nimmt er z.B. aufgrund der Aufforderung zur Senkung der Unter-
kunftskosten einen nicht partnerschaftlichen Untermieter in seinen Haushalt auf, 
ist die Grundmiete für den Leistungsberechtigten bis zur Höhe des Höchstbetra-
ges der Grundmiete für einen Alleinstehenden als Bedarf anzuerkennen. Satz 1 
gilt auch, wenn bei Beginn der Hilfebedürftigkeit das Untermietverhältnis bereits 
bestand. Erhält der Leistungsberechtigte von dem Untermieter einen Mietanteil, 
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der über dem Restbetrag zur Gesamtmiete liegt, ist der überschiessende Betrag 
ebenfalls bedarfsmindernd einzusetzen. Die Untervermietung bewirkt damit 
insgesamt eine Herabsetzung der Kosten der Unterkunft und der Heizung. 
Ist der Untermieter ebenfalls hilfebedürftig, ist auch für ihn der Mietanteil 
bis zur Höhe des Höchstbetrages der Grundmiete für einen Alleinstehen-
den als Bedarf anzuerkennen. 
 

2.3.14 Wohngemeinschaft (keine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft) 
Handelt es sich um eine reine Wohngemeinschaft, so können aufgrund der an-
ders gelagerten Wohnraumbedürfnisse (Gemeinschaftsräume + eigene Räum-
lichkeiten -s. Beschluss LSG Niedersachsen-Bremen vom 23.3.06 –L 6 AS 96/06 
ER) ohnehin nicht die Wohnflächen herangezogen werden, die für eine Haus-
haltsgemeinschaft maßgebend sind. Als angemessen ist daher in diesem Rah-
men der Betrag anzusehen, der auch einbezogen würde, soweit die Personen 
eine eigene Wohnung anmieten würden. (Mietvertragl. vereinbarte Aufteilun-
gen sind zu beachten) 
 
Beispiel 1 
 
Der Antragsberechtigte lebt in einer Wohngemeinschaft zusammen mit einer an-
deren Person, die selber nicht hilfebedürftig ist. Die Kaltmiete beläuft sich auf 
insgesamt 390,-- Euro. Angemessen wäre bezogen auf einen Zwei-Personen-
Haushalt ein Höchstbetrag von beispielsweise (60 qm x 4,85 Euro) 291,-- Euro 
und damit ein Pro Kopf-Anteil von 145,50 Euro. Der tatsächliche Pro-Kopf-Anteil 
beläuft sich auf 195,-- Euro. Da es sich um eine reine Wohngemeinschaft han-
delt, kann hier auch nicht von dem Mitbewohner erwartet werden, dass dieser 
den Unterschiedsbetrag aufbringt. Dementsprechend kann hier ein Pro-Kopf-
Anteil akzeptiert werden bis zur Höhe von (53 qm x 4,85 Euro) 257,05 Euro. Der 
tatsächlich aufzubringende Pro-Kopf-Anteil liegt unter diesem Betrag, so dass 
dieser in vollem Umfange als Bedarf anerkannt werden kann. 
 
Beispiel 2 
 
Zwei alleinerziehende Mütter mieten mit ihren Kindern in Kamen eine gemein-
same Wohnung an. Die Antragsberechtigte selber hat zwei Kinder; die andere 
Mutter, die nicht im Leistungsbezug steht, hat drei Kinder. Die Kaltmiete für die 
zusammen angemietete Wohnung beläuft sich auf 700,-- Euro. Angemessen wä-
re unter Einbeziehung der Personenzahl von insgesamt 7 eine Gesamtwohnflä-
che von 135 qm. Dies macht einen Höchstbetrag von (4,20 Euro x 135 qm) 567,-
- Euro und damit einen Pro-Kopf-Anteil von 81,-- Euro aus. Tatsächlich beläuft 
sich der Pro-Kopf-Anteil auf 100,-- Euro. 
Die Antragsberechtigte könnte mit ihren zwei Kindern eine Wohnung beanspru-
chen mit 75 qm zu einem Quadratmeterpreis von 4,90 Euro, also zu einem 
Höchstbetrag von 367,50 Euro. Dies würde bezogen auf diesen Drei-Personen-
Haushalt einen Pro-Kopf-Anteil ausmachen von 122,50 Euro, so dass auch hier 
die Kosten noch als angemessen anzusehen sind. 
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3. Verfahren bei unangemessenen Unterkunftskosten 
 
3.1 Neufälle 
 
3.1.1 Aufforderung zur Kostensenkung/kein Verwaltungsakt: 

Sind die Unterkunftskosten unangemessen, ist der Leistungsberechtigte schrift-
lich aufzufordern, die Unterkunftskosten auf das angemessene Maß innerhalb 
einer Frist von 6 Monaten zu senken (Siehe Musterschreiben Anlage 3). Dieses 
Schreiben ist kein Verwaltungsakt und dient der Aufklärung über die Sach- und 
Rechtslage sowie der Fristsetzung. Ob nach Ablauf der Frist ein Verwaltungs-
akt des Inhalts erlassen wird, wonach nur noch die angemessenen Unter-
kunftskosten als Bedarf anerkannt werden, hängt von dem Ergebnis der weite-
ren Prüfung und von dem Verhalten des Leistungsberechtigten ab. 
 

3.1.2 Möglichkeiten der Kostensenkung: 
Es ist zunächst zu prüfen, ob es den Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft 
möglich und zumutbar ist, die Unterkunftskosten durch Untervermietung  
oder auf andere Weise (z.B. Vereinbarung eines Mietnachlasses) auf das an-
gemessene Maß zu senken. Eine Untervermietung kommt in Betracht, wenn 
die Wohnungsgröße und der Zuschnitt der Wohnung dies zulässt und der Ver-
mieter zustimmt (Siehe § 540 u. § 553 BGB).  
Der Leistungsberechtigte hat die Einnahmen in Form der Untermiete nach 
Grundmiete und Betriebskosten aufzuteilen (ggf. ist ihm dabei behilflich 
zu sein).  Sie gelten nicht als Einkommen, sondern sind bei der jeweiligen 
Kostenart mindernd zu berücksichtigen.  
Die Vereinbarung eines Mietnachlasses kann z.B. in Betracht kommen, wenn 
die Grundmiete nur relativ geringfügig über der angemessenen Miete liegt. 
 

3.1.3 Zumutbarkeit und Wirtschaftlichkeit eines Umzuges: 
Können die Unterkunftskosten nicht durch Untervermietung oder auf andere 
Weise gesenkt werden, ist die Zumutbarkeit und die Wirtschaftlichkeit eines 
Umzugs zu prüfen. Ein Umzug ist i.d.R. nicht zumutbar bei 

• akuter schwerer Krankheit eines Mitglieds der Bedarfsgemeinschaft, 
• Behinderung eines Mitglieds der Bedarfsgemeinschaft, wenn die Woh-

nung speziell für den behinderten Menschen aus öffentlichen Mitteln be-
hindertengerecht ausgebaut ist  

• besondere familiäre Verhältnisse (z.B. schwebendes Sorgerechtsverfah-
ren für Kinder bei Scheidung) oder  

• einmaligem oder voraussichtlich nur kurzfristigem Bezug von SGB II-
Leistungen.  
-Beispiel: Bezug einer Altersrente steht kurz bevor und reicht voraussicht-
lich auch aus, den späteren Lebensunterhalt sicherzustellen (kein Bezug 
von Grundsicherungsleistungen nach Kapitel 4 SGB XII im Rentenalter er-
forderlich)  
 

Fortgeschrittenes Alter der Leistungsberechtigten oder ein über viele Jahre an-
dauerndes Mietverhältnis (soziale Bindungen, Wohnumfeld) allein begründen 
nicht die Unzumutbarkeit eines Umzugs. In diesen Fällen müssen vielmehr wei-
tere schwerwiegende Gründe der Unzumutbarkeit hinzutreten (z.B. Pflege und 
Betreuung durch in der Nähe wohnende Angehörige). 
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3.1.4 Umzug ist nicht zumutbar/Folge: 
Ist ein Umzug nicht zumutbar, sind die Unterkunftskosten in tatsächlicher 
Höhe als Bedarf anzuerkennen. Die Unzumutbarkeit ist in der Akte schrift-
lich zu begründen. Beruht die Unzumutbarkeit auf einer akuten schweren 
Erkrankung oder auf sonstigen Gründen, die zukünftig entfallen können, 
ist sie in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. 
 

3.1.5 Prüfung der Wirtschaftlichkeit: 
Die Wirtschaftlichkeit eines Umzugs ist im Einzelfall zu prüfen.  Im Hinblick auf 
die Zielsetzung dieses Gesetzes ( Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt) ist ein Um-
zug bei einer geringfügigen Überschreitung des Höchstbetrages; d.h. um nicht 
mehr als 5 % monatlich, im Hinblick auf diese Zielsetzung in der Regel als un-
wirtschaftlich anzusehen. Maßstäbe für die Festlegung auf diesen Betrag sind 
zum einen die durchschnittliche Verweildauer im Leistungsbezug von etwa 2 
Jahren und zum anderen die durchschnittlich entstehenden Umzugs-/ Einzugs-
renovierungskosten. 
 
Ausnahme von der Einbeziehung des Toleranzwertes (5 %) 
Befindet sich der Leistungsberechtigte schon länger als zwei Jahre im Lei-
stungsbezug und ist mit einer Vermittlung in absehbarer Zeit nicht zu rechnen 
greift die 5 % -Klausel nicht mehr.  
 
Im übrigen kann ein Umzug unwirtschaftlich sein, soweit  

• die Leistungen (SGB II/SGB XII) nur für einen begrenzten Zeitraum, wie zum Bei-
spiel bis zum Bezug einer Altersrente, benötigt werden und die Umzugskosten 
höher sind als die infolge des Umzuges einkalkulierte Einsparung. Vorausset-
zung wäre in diesem Fall auch, dass die betreffende Person mit Eintritt ins 
Rentenalter nicht ergänzende Grundsicherungsleistungen in Anspruch 
nehmen muss. 

• für die bewohnte Wohnung deutlich unter den Durchschnittswerten liegende Ne-
benkosten anfallen. Anhaltspunkt soll hierfür nachfolgende Tabelle sein. Hierbei 
handelt es sich um eine Auswertung der durchschnittlich tatsächlich berechneten 
Nebenkosten innerhalb des Kreises Unna unterschieden nach den jeweiligen 
Städten und Gemeinden. Soweit die für die bewohnte Wohnung angefallenen 
Nebenkosten einschl. etwaiger Nachberechnungen unterhalb dieses Wertes lie-
gen, kann der Unterschiedsbetrag mit einbezogen werden, mit der Folge, dass 
im Rahmen dieses Unterschiedsbetrages auch eine höhere Grundmiete noch 
akzeptiert werden kann. Ausschlaggebend ist, dass ein Umzug voraussichtlich 
nicht zu einer Einsparung führt.   
 
Ortsbehörde                   Durchschnittl. pro qm mtl. anerkannte Nebenkosten 
Bergkamen  1,48 Euro 
Bönen  1,43 Euro 
Fröndenberg 1,22 Euro 
Holzwickede 1,13 Euro 
Kamen  1,29 Euro 
Lünen  1,41 Euro 
Schwerte  1,30 Euro 
Selm   1,23 Euro 
Unna   1,32 Euro 
Werne  1,41 Euro 
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Die Arge des Kreises Unna wird jeweils zum 1.4. und 1.10. eines Jahres eine 
neue Auswertung der Nebenkosten vornehmen und diese jeweils aktualisieren. 
 
Beispiel:  
Eine alleinerziehende Mutter mit Kind bewohnt eine 59 qm große Wohnung in 
Unna. Hierfür zahlt sie eine Kaltmiete von 312,-- Euro und Nebenkosten in Höhe 
von 50,-- Euro. Der Höchstbetrag an Grundmiete beläuft sich  für einen 2-
Personen-Haushalt auf 291,-- €, so dass eine Überschreitung von 21,-- € vor-
liegt. Die Mietnebenkosten liegen unterhalb des im Bereich der Stadt Unna der-
zeit durchschnittlich aufgebrachten Betrages. Dieser läge bei einer 60 qm-
Wohnung bei (60 x 1,32 Euro) 79,20 Euro. Eine Nachforderung ergab sich im 
letzten Abrechnungszeitraum nicht, so dass bezogen auf die Nebenkosten von 
einer durchschnittlichen monatlichen Ersparnis von 29,50 Euro bei Verbleib in 
der jetzigen Wohnung auszugehen ist. Dem entgegen liegt die Ersparnis bezo-
gen auf die Grundmiete gerade bei 18,-- Euro, weshalb ein Umzug in diesem Fall 
als unwirtschaftlich anzusehen ist. 

  
3.1.6 Bezug einer vorhandenen angemessenen Wohnung wird abgelehnt: 

Steht eine angemessene Wohnung zur Verfügung und lehnt der Leistungsbe-
rechtigte den Umzug ab, sind vom Zeitpunkt des möglichen Bezugs dieser 
Wohnung an die Unterkunftskosten für die bewohnte Wohnung nur noch in 
angemessener Höhe als Bedarf anzuerkennen, soweit dieser zur Senkung der 
Unterkunftskosten verpflichtet ist.  

 
3.1.7 Mietvertragl. Regelung/Kündigungsfristen 

Bei einem Wohnungswechsel ist Folgendes zu beachten: 
Die gesetzlichen Bestimmungen über die Beendigung des Mietverhältnisses 
wurden zum 01.09.01 geändert. Nach § 573 c BGB gilt für den Mieter eine 3-
monatige Kündigungsfrist, wenn die Kündigung bis zum dritten Werktag eines 
Kalendermonats bei dem Vermieter eingegangen ist. Andere Kündigungsfristen 
sind nur noch möglich, wenn diese ausdrücklich im Mietvertrag vereinbart (kei-
ne formularmäßige Regelung) wurden. 
Soweit in Einzelfällen noch längere Kündigungsfristen gelten, ist dies bei der 
Dauer der Fristsetzung (6 Monate) für den Wohnungswechsel i.d.R. unbeacht-
lich, weil der Leistungsberechtigte für einen Nachmieter sorgen kann.  

  
 Die Anerkennung von Unterkunftskosten für 2 Wohnungen wegen der 

Einhaltung längerer Kündigungsfristen oder wegen einer innerhalb der 
Kündigungsfrist angemieteten neuen Wohnung ist daher nur möglich, 
wenn der Leistungsberechtigte das intensive und vergebliche Bemühen 
um einen Nachmieter ausreichend nachweisen kann. 

3.1.8 Ablauf der Frist: 
Kommt der Leistungsberechtigte der Forderung zur Senkung der Unter-
kunftskosten nicht oder nicht ausreichend nach, sind die Unterkunftsko-
sten nach Ablauf der gesetzten Frist nur noch in angemessener Höhe als 
Bedarf anzuerkennen 
 

3.1.9 Bescheiderteilung: 
Die Entscheidung über die Anerkennung nur angemessener Mietkosten ist dem 
Leistungsberechtigten durch ausreichend begründeten manuellen Bescheid 
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(Verwaltungsakt) oder durch entsprechende Ergänzung des maschinellen Be-
scheides mitzuteilen. In dem Bescheid ist auch darauf hinzuweisen, dass er 

 
o die vollen Mietkosten regelmäßig zu begleichen,  
o sich weiterhin um eine angemessene Wohnung zu bemühen 
o und vor Abschluss eines neuen Mietvertrages die Zusicherung der ARGE 

zur Übernahme der Unterkunftskosten einzuholen hat.  
 

3.1.10 Zahlung an den Vermieter/sonst. Empfangsberechtigten: 
Erklärt der Leistungsberechtigte sein Einverständnis, sind die Unterkunftsko-
sten unmittelbar an den Vermieter oder sonstigen Empfangsberechtigten zu 
zahlen. Auf das Einverständnis kann verzichtet werden ( § 22 Abs. 4 SGB II), 
wenn die zweckentsprechende Verwendung der Leistung nicht sichergestellt 
ist. In diesem Fall ist der Leistungsberechtigte über die unmittelbare Zahlung 
an den Vermieter schriftlich zu unterrichten.  
 

3.1.11 Keine angemessene Unterkunft trotz ausreichender Bemühungen: 
Hat der Leistungsberechtigte trotz ausreichend nachgewiesener Bemühungen 
keine angemessene Unterkunft gefunden und kann auch die ARGE ihm keine 
entsprechende Wohnung anbieten, ist die Frist für den Umzug unter Fortzah-
lung der bisherigen Unterkunftskosten angemessen zu verlängern. 

 
 

3.2 Anmietung einer unangemessenen Wohnung ohne vorherige 
Einholung der Zusicherung der ARGE durch den Leistungsbe-
rechtigten 

3.2.1 Folge einer fehlenden Einholung einer Zusicherung (allgemeine Hinweise) 
Nach § 22 Abs. 2 SGB II hat der Leistungsberechtigte bei einem beabsichtigten 
Wohnungswechsel vor Abschluss des neuen Mietvertrages beim bisher örtlich 
zuständigen kommunalen Träger die Zusicherung zu den Aufwendungen für 
die neue Unterkunft einzuholen. Diese beinhaltet nach § 22 Abs. 2 Satz 2 SGB 
II auch die Prüfung durch den bisher örtlich zuständigen Träger, ob ein Umzug 
als notwendig angesehen werden kann.  
 
Unterlässt der Leistungsberechtigte die Einholung der Zusicherung der ARGE 
und bezieht die Wohnung oder schließt den Mietvertrag ab, sind die Kosten 
der Unterkunft für die neue Wohnung von Anfang an nur in angemesse-
ner Höhe zu übernehmen bzw. in Höhe der bisherigen Leistungen (s. 
3.2.3) zu erbringen.  
 

3.2.2 Nachträgliche Zusicherung 
Eine nachträgliche Zusicherung nach erfolgtem Umzug kommt nicht in Betracht.  
 

3.2.3 Prüfung der Notwendigkeit eines Umzuges/kein Ersatz für Einholung der 
Zusicherung: (Frage: Höchstbetrag oder bisherige angemessene Kosten) 
Handelte es sich bei der bisherigen Wohnung um eine angemessene Unter-
kunft und lagen die danach einbezogenen angemessenen Unterkunftskosten 
unter dem für die Personenzahl anzuerkennenden Höchstbetrag, ist jedoch nach 
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§ 22 Abs. 1 Satz 2 SGB II zu prüfen, ob der Umzug erforderlich war. Diese Prü-
fung ersetzt nicht die nach § 22 Abs. 2 SGB II einzuholende Zusicherung. Wird 
die Notwendigkeit des Umzuges verneint, sind die Leistungen zu begrenzen bis 
zur Höhe der bis dahin zu tragenden Aufwendungen, wenn diese niedriger als 
die neuen Kosten der Unterkunft waren. 
 

3.2.4 Hilfebedürftigkeit ergibt sich erst mit Bezug der unangemessenen Woh-
nung: (Zwei Fallgestaltungen) 
 

3.2.4.1 Zum Zeitpunkt der Antragstellung war die Wohnung bereits bezogen: 
In diesen Fällen greift grundsätzlich der Bestandschutz im Sinne des § 22 Abs. 1 
Satz 3 SGB II, unabhängig davon, dass der Vertragsabschluss seitens des Lei-
stungsberechtigten in Kenntnis der hierdurch gerade eintretenden Hilfebedürftig-
keit vorgenommen wurde. Der befristete Bestandschutz wird, soweit die Woh-
nung bereits genutzt wird, nur in den Fällen ausgehebelt, in denen der Gesetz-
geber nach § 22 Abs. 2 SGB II die Einholung der vorherigen Zusicherung fordert. 
Die Verpflichtung zur Einholung der Zusicherung betrifft jedoch, so auch hierzu 
verfasste Kommentierungen, ausschließlich den Personenkreis, der sich bereits 
im Leistungsbezug befindet. In den Fällen, in denen sich also erst durch Bezug 
der angemieteten unangemessenen Wohnung ein Hilfebedarf ergibt, ist jedoch 
zu prüfen, inwieweit die Voraussetzungen des § 34 SGB II vorliegen Zu beachten 
ist, dass im Rahmen des § 34 SGB II nur der unangemessene Anteil zur Erstat-
tung angefordert werden kann. Es ist sicherzustellen, dass etwaig hierauf beru-
hende Rückflüsse dem kommunalen Träger zugute kommen.  
 

3.2.4.2 Zum Zeitpunkt der Antragstellung war der Mietvertrag bereits unterzeich-
net; die Wohnung jedoch noch nicht bezogen: 
Voraussetzung für die Einbeziehung des Bestandschutzes nach § 22 Abs. 1 Satz 
3 SGB II ist dem Wortlaut zufolge, dass die Wohnung bereits genutzt wird. Un-
angemessene Kostenanteile sollen danach nur solange übernommen werden, 
als eine Kostensenkung bislang nicht möglich war bzw. nicht zuzumuten ist. 
  
Erfolgt die Antragstellung nach der Anmietung, jedoch noch vor Bezug der Woh-
nung hat der Antragsteller zunächst alle Möglichkeiten auszunutzen, die den zu-
künftigen Bedarf verringern. Eine etwaig eingegangene Schuldverpflichtung sei-
tens des Leistungsberechtigten bindet den Grundsicherungsträger nicht. Eine 
andere im Vorfeld in Betracht zu ziehende Möglichkeit stellt insbesondere auch 
die Anmietung einer anderen, aber angemessenen Unterkunft, der weitere Ver-
bleib in der alten, vielleicht günstigeren Unterkunft, als auch die Nutzung eines 
noch bestehenden Rücktrittrechts dar. Soweit möglich sollte in diesen Fällen 
auch ein entsprechendes angemessenes Wohnungsangebot in Verbindung mit 
den Wohnungsgesellschaften unterbreitet werden. 
 
Nutzt der Antragsteller im Vorfeld anderweitige Möglichkeiten, auf die er hinzu-
weisen ist, nicht und bezieht die angemietete Wohnung in Kenntnis der Unan-
gemessenheit, so hat er in der Regel auch nach dem tatsächlichen Wohnungs-
bezug nur Anspruch auf Übernahme angemessener Unterkunftskosten. 
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Im Falle der Übernahme der tatsächlichen Kosten, die jedoch die Ausnahme 
(Vermeidung von Obdachlosigkeit/Verringerung der Kosten gegenüber vorheri-
ger Wohnung) darstellen sollte, ist auch hier bezogen auf den unangemessenen 
Anteil an Kosten der Unterkunft zu prüfen, inwieweit die Voraussetzungen des § 
34 SGB II gegeben sind. 
 

3.3 Anmietung einer unangemessenen Wohnung nach vorheriger 
Information der ARGE durch den Leistungsberechtigten 

 
3.3.1 Folgen fehlender Zustimmung: 

Setzt der Leistungsberechtigte vor Anmietung einer neuen unangemessenen 
Wohnung die ARGE über die maßgebenden Umstände in Kenntnis und wird 
der Übernahme der tatsächlichen Miete nicht zugestimmt, sind nur die ange-
messenen (ggfls. nur die bisher gezahlten angemessenen) Unterkunftskosten 
zu übernehmen. (Nr. 3.2.3 gilt entsprechend) 
 

3.3.2 Staffelmietvertrag 
Will der Leistungsberechtigte einen sog. Staffelmietvertrag abschließen, kann 
die Zustimmung zur Übernahme der Mietkosten für die gesamte Dauer des 
Mietvertrages nur bis zur Höhe des Höchstbetrages gemäß Ziff. 2.3.9 erfolgen. 

 
3.3.3 Voraussetzung für eine Zustimmung zur Übernahme höherer Mietkosten: 

Eine Zustimmung zur Übernahme höherer Mietkosten ist nur zu erteilen, wenn 
die ARGE zeitnah keine angemessene Wohnung anbieten kann und der Lei-
stungsberechtigte substantiiert nachweist, dass der Umzug unausweichlich ist 
und seine Bemühungen (s. Ziff. 3.1) um eine angemessene Wohnung erfolglos 
waren. 
 

3.4 Umzug aus einer angemessenen in eine teurere, aber ebenfalls 
angemessene Wohnung im Sinne der Ziff. 2 

 
3.4.1 Voraussetzungen: 

Nur, soweit der Umzug als erforderlich anzusehen ist, sind die höheren an-
gemessenen Aufwendungen als Bedarf anzuerkennen. Insofern sind die Grün-
de, die zu einem Umzug geführt haben, festzuhalten und zu bewerten. Wird die 
Erforderlichkeit verneint, hat der Antragsberechtigte lediglich Anspruch auf  
Übernahme der bis zum Umzug zu tragenden Aufwendungen der bisherigen 
Wohnung (s. 3.2.3). Entsprechend der Zielsetzung des SGB II ist ein Umzug 
insbesondere als erforderlich anzusehen, soweit hierdurch eine Arbeitsauf-
nahme gesichert werden kann. Steht die Neuanmietung einer Wohnung im 
sachlichen Zusammenhang mit einer Arbeitsaufnahme ist vorrangig die Prü-
fung einer Mobilitätshilfe durch das Förderteam zu veranlassen. Ein Wunsch- 
und Wahlrecht besteht nicht. Dabei sind auch Folgekosten (höhere Betriebs- 
und Heizkosten) zu berücksichtigen. § 22 Abs. 1 Satz 2 bezieht sich auf die 
insgesamt für die Unterkunft und Heizung anfallenden Aufwendungen.   
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3.5 Umzug von Personen, die das 25. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben (§ 22 Abs. 2a SGB II) 

 
3.5.1 Voraussetzungen für Zusicherung/Übernahme angem. Unterkunftsko-

sten: 
Voraussetzung für die Zusicherung bzw. Übernahme angemessener Unter-
kunftskosten ist, dass die in § 22 Abs. 2 a Satz 2 genannten Tatbestände erfüllt 
sind. Als schwerwiegender sozialer Grund i. S. der Nr. 1 ist z.B. anzuerkennen 
die 
 

• Schwangerschaft, Geburt oder die Erziehung eines Kindes, 
• Eheschließung, Gründung einer gleichgeschlechtlichen Lebenspartner-

schaft,  
• Rückkehr aus Einrichtungen, Anstalten, Pflegefamilien, 
• nachhaltige und dauerhafte Störung der Eltern-/Kindbeziehung 
• sonstige schwerwiegende soziale Gründe, die einen Verbleib in der bis-

herigen Wohnung nicht zumutbar erscheinen lassen. 
 
Die Ereignisse zu Punkt 1 bis 3 müssen in einem engen zeitlichen Bezug  zum 
Umzug stehen. 
Einem Umzug, der aufgrund einer Schwangerschaft notwendig wird, ist ab dem 
4. Schwangerschaftsmonat zuzustimmen, wenn die Berechtigte bereits über 
eine eigene Wohnung verfügt. Hatte die Berechtigte dagegen bisher keine ei-
gene Wohnung, ist einem Umzug erst ab dem 7. Schwangerschaftsmonat zu-
zustimmen. Mit dieser Differenzierung wird dem Umstand Rechnung getragen, 
dass die Berechtigte mit eigener Wohnung i.d.R. eine Kündigungsfrist von 3 
Monaten einzuhalten hat. 
 

3.5.1.1 Nachweise/Beteiligung Dritter: 
Ob die Voraussetzungen für eine Zusicherung bzw. Übernahme angemessener 
Unterkunftskosten vorliegen, hat der Leistungsberechtigte in geeigneter Weise 
nachzuweisen. Handelt es sich um subjektive Gründe, können zur Beweisfüh-
rung auch Dritte beteiligt werden, sofern der Leistungsberechtigte dort bekannt 
ist (z.B. Jugendamt, ASD usw.). Die Einwilligung zur Verwendung von Daten 
Dritter ist entsprechend einzuholen. 

  
3.5.2 Eingliederung in den Arbeitsmarkt ( § 22 Abs. 2 a Nr. 2): 

Der Bezug einer eigenen Wohnung ist gem. Nr. 2 auch anzuerkennen, wenn er 
zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt erforderlich ist. Dabei ist die Erreichbar-
keit der Arbeits- oder Ausbildungsstätte von maßgebender Bedeutung. Als 
Richtschnur für die Zumutbarkeit der Wegstrecke gelten im Regelfall täglich 2 
Stunden zusammen für Hin- und Rückweg. Kommen weitere Gründe hinzu, 
können auch weniger als 2 Stunden unzumutbar sein. 

 
3.5.3 Sonstiger schwierwiegender Grund (§ 22 Abs. 2 a Nr. 3): 

Ein sonstiger schwerwiegender Grund i.S. der Ziff. 3.5.1 liegt z.B. vor, wenn die 
Eltern ins Ausland oder an einen Ort verziehen, an dem die Chance zur Ver-
mittlung in Arbeit oder zur Durchführung von Fördermaßnahmen geringer ist 
als an dem bisherigen Wohnort. Auch die Trennung der Eltern kann ein Grund 
sein, einem Umzug in eine eigene Wohnung zuzustimmen. 
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3.5.4 § 22 Abs. 2 a Satz 4: 
Wurde der Umzug vor der Beantragung der Leistungen in der Absicht durchge-
führt, die Voraussetzungen einer Leistungsgewährung herbeizuführen, werden 
Leistungen für die Unterkunft und Heizung nicht erbracht. 
 
4. Betriebskosten (Mietnebenkosten) 

 
4.1 Allgemeines: 

Umlagefähige Betriebskosten ergeben sich aus der Betriebskosten-Verordnung 
und dem Mietvertrag. Betriebskosten, die im Mietvertrag nicht vereinbart oder 
gar ausgeschlossen wurden, können im Wege der Jahresabrechnung nicht in 
Rechnung gestellt werden. Ebenso können Betriebskosten im Mietvertrag nicht 
vereinbart werden, wenn sie nach der Betriebskosten-Verordnung nicht umla-
gefähig sind. Die Betriebskostenverordnung ist als Anlage beigefügt. 
 
Alternativ können Betriebskosten als angemessene Vorausszahlungen (Erfor-
dernis der Abrechnung) oder als Pauschale (keine Abrechnung) vereinbart 
werden (§556 Abs. 2 BGB, gilt nur für Betriebs-, nicht für Heizkosten). 

  
  

4.2 Angemessenheitsprüfung 
Betriebskosten werden i.d.R. im Verhältnis zur Wohnfläche umgelegt. Sie gelten 
grundsätzlich als angemessen, sind jedoch nur insoweit als Bedarf anzuerken-
nen, als sie auf die für die Mietkosten anerkannte Wohnfläche (ggfls. auch der 
unangemessenen) entfallen. Der Leistungsberechtigte hat bereits bei Antragstel-
lung die letzte vollständige Betriebskostenabrechnung bzw. soweit vorhanden 
eine anonymisierte Berechnung vorzulegen 
 
Soweit die Betriebskosten als Pauschale mietvertraglich vereinbart sind, gelten 
sie als angemessen, wenn sie die quadratmeterbezogenen Werte der Tabelle in 
Nr. 3.1.5 um nicht mehr 15 v.H. überschreiten. Wird der so ermittelte Wert  über-
schritten, hat der Hilfesuchende die von seinem Vermieter zu Grunde gelegte 
Kalkulation der Pauschale vorzulegen; diese ist auf Plausibilität zu prüfen. Sind 
die tatsächlichen Werte unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ko-
stenentwicklung nachvollziehbar, sind sie als angemessen anzuerkennen. 

. 
4.3 Betriebskosten, die auf untervermietete Flächen entfallen, sind nicht als 

Bedarf anzuerkennen. Ferner sind Betriebskosten anteilig zu kürzen, wenn 
die tatsächlichen Kosten der Unterkunft als unangemessen einzustufen sind 
und an Kosten der Unterkunft nur noch der für diesen Personenkreis zugrunde 
zu legende Höchstmiete als Bedarf einbezogen wird. Der Höchstbetrag bein-
haltet nur noch die maßgebliche angemessene Wohnfläche. Da es sich hierbei  
um einen fiktiven Betrag handelt, sind auch die Betriebskosten fiktiv zu ermit-
teln.  
 

4.4 Berechnung: Angemessene Betriebskosten ermitteln sich nach der Formel 
 
 Betriebskosten  x  anerkannte Wohnfläche der Wohnung (qm)  
 Gesamte Wohnfläche der Wohnung oder des Gebäudes (qm)    *) 
   
 *) je nach Abrechnungsart 
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4.5 Abrechnung/Befristung 
Die Betriebskosten sind durch den Vermieter oder einer beauftragten Stelle bis 
zum Ablauf eines Jahres nach dem Entstehungszeitraum abzurechnen (§ 556 
Abs. 3 Satz 2 BGB ). Diese Abrechnungen sind vom Leistungsberechtigten un-
verzüglich nach Erhalt vorzulegen. Die Bewilligung der Vorauszahlungen für 
Betriebskosten ist im Datenbestand auf längstens 12 Monate nach Ausstellung 
der letzten Betriebskostenabrechnung zu befristen und zu dem Zeitpunkt die 
Vorlage der neuen Abrechnung zu verlangen. Liegt die Abrechnung noch nicht 
vor, ist der Zeitpunkt der voraussichtlichen Erstellung der Abrechnung beim 
Vermieter/Hausverwalter zu erfragen und die Zahlung entsprechend zu befri-
sten. 

 
4.6 Nachforderung: 

Die sich aus der Jahresabrechnung ergebende Nachforderung ist als Bedarf 
anzuerkennen, soweit sie auf die anerkannte Wohnfläche und auf die leistungs-
berechtigten Personen entfällt. Dabei sind Betriebskosten, die auf unterver-
mietete Flächen entfallen, nicht zu berücksichtigen.  
 

4.6.1 Guthaben: 
Ergibt sich aus der Jahresabrechnung ein Guthaben, ist wie folgt zu verfahren:  
 
Grundsätzlich werden Guthabenbeträge nur berücksichtigt, wenn und soweit 
sie aus Zahlungen der ARGE resultieren. Dies betrifft sowohl die Betriebs- als 
auch die Heizkosten. 
 
Rückzahlungen bzw. Guthaben führen unabhängig davon, ob diese ausge-
schüttet oder mit künftigen bzw. nachberechneten Forderungen aus Heiz-, Be-
triebs- oder Mietkosten verrechnet werden, zur Absenkung des Bedarfs nach 
dem Monat der Auszahlung um den Guthabenbetrag (§ 22 Abs. 1 Satz 4). Gut-
haben und Rückzahlungen, die sich auf die Haushaltsenergie beziehen, sollen 
außer Acht bleiben. 
  
Da es sich hierbei um eine Festsetzung des Bedarfs, speziell des Bedarfs an 
Miet- und Mietnebenkosten und daneben an Heizkosten für diesen Monat han-
delt, ist eine Aufschlüsselung erforderlich. Mit der konkreten Zuteilung des je-
weils maßgebenden Guthabenbetrages soll darüber hinaus verhindert werden, 
dass beispielsweise unangemessene Heizkostennachforderungen, indirekt ü-
ber eigentlich zu vereinnahmende Guthaben an Mietnebenkosten übernommen 
werden. „Zuzuordnen“ kann in diesem Zusammenhang nur so verstanden wer-
den, als der jeweilige Bedarf zugrunde zu legen ist unabhängig einer danach 
etwaig durch den Versorgungsunternehmer noch vorgenommenen Verrech-
nung mit anderen Bedarfslagen. Für eine derartige Betrachtungsweise spricht 
auch die Herausnahme etwaiger Stromkostenguthaben. 
 

5. Mietkautionen 
 
5.1 Voraussetzungen: 

Hat der Leistungsberechtigte zur Erlangung einer neuen Wohnung eine Miet-
kaution zu zahlen, kann diese nach § 22 Abs. 3 SGB II bei vorheriger Zusiche-
rung bis zur Höhe von 3 Monatsgrundmieten (also ohne Betriebskosten) über-
nommen werden. Entsprechend der für die Zusicherung maßgebenden Vor-
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aussetzungen kommt eine Hilfe damit in Betracht,  
1) wenn der Umzug durch die ARGE veranlasst wurde oder 
2) aus anderen Gründen notwendig ist und 
3) die Unterkunftskosten angemessen sind oder 
4) wenn die ARGE die Übernahme der Miete vorher zugesichert hat. 

 Zur örtlichen Zuständigkeit siehe Ziff. 1.4.2. 
 
Kann-Vorschrift: 
Zu beachten ist hierbei, dass es sich um eine Kann-Vorschrift handelt. Dies 
bedeutet, dass trotz Vorlage der genannten Voraussetzungen die Übernahme 
im Ermessen der Behörde liegt. 
 

5.2 Vorrangiger Einsatz des geschützten Vermögens: 
Soweit der Leistungsberechtigte nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 SGB II über nicht 
einzusetzendes Vermögen verfügt, ist dieses Vermögen vorrangig für die 
Begleichung der Kaution einzusetzen. Dies ist gerechtfertigt, weil es sich 
hier lediglich um eine Sicherheitsleistung handelt, auf die der Leistungs-
berechtigte einen Erstattungsanspruch hat.  

 
5.3 Aufteilung Kaution: Die Kaution kann gemäß § 551 Abs. 2 BGB in 3 gleichen 

monatlichen Teilbeträgen gezahlt werden. Die 1. Rate ist zu Beginn des Miet-
verhältnisses fällig.  
Der Vermieter hat die Kaution nach § 551 Abs. 3 BGB bei einem Kreditinstitut 
zu dem für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist üblichen Zinssatz 
anzulegen.  

 
5.4 In der Regel Darlehen: Die Hilfe soll gem. § 22 Abs. 3 SGB II als Darlehen 

erbracht werden. Da Mietkautionen einschließlich der Zinsen bei Beendigung 
des Mietverhältnisses dem Mieter zustehen, ist eine darlehensweise Hilfege-
währung regelmäßig geboten. Dies wird auch durch die hier im SGB II einge-
flossene Soll-Vorschrift dokumentiert, die ein Abweichen hiervon nur bei Vorla-
ge eines atypischen Falls zulassen würde.   

 
5.4.1 Bescheid: Das Darlehen ist durch schriftlichen Bescheid mit der Zweckbe-

stimmung „Mietkaution“  für die Wohnung..........“ (Anschrift einsetzen) zu ge-
währen.  

 
5.4.2 Zahlung: Die Kautionsbeträge sind unmittelbar an den Vermieter oder sonsti-

gen Empfangsberechtigten zu überweisen.  
 
5.5 Ehe-/Lebenspartner: Von Verheirateten und Lebenspartnern ist vor Auszah-

lung die schriftliche Erklärung zu verlangen, dass sie für die Rückzahlung des 
Darlehens als Gesamtschuldner haften. Dies gilt auch für in eheähnlicher Ge-
meinschaft lebende Partner, wenn beide hilfebedürftig sind.  

 
5.6 Abtretungserklärung: Der Leistungsberechtigte hat darüber hinaus vor Aus-

zahlung eine Abtretungserklärung in 4-facher Ausfertigung des Inhalts zu un-
terschreiben, dass er die Kaution einschließlich Zinsen an die ARGE Kreis Un-
na abtritt und die Beträge bei Beendigung des Mietverhältnisses bzw. bei Fäl-
ligkeit an diese auszuzahlen sind. Je eine Ausfertigung ist für die Akte und den 
Mieter bestimmt. Der Vermieter erhält 2 Ausfertigungen, wovon er 1 Ausferti-
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gung mit Unterschrift (Eingangsbestätigung) zurückzusenden hat (Siehe Anla-
ge).  

   
5.7 Ratenvereinbarung (freiwillig): Ungeachtet der Erstattungspflicht des Vermie-

ters kann der Leistungsberechtigte das Darlehen bereits während des laufen-
den Hilfebezugs selbst tilgen. Dazu bedarf es einer schriftlichen Erklärung, wo-
nach er mit einer ratenweisen Einbehaltung von den laufenden Leistungen ein-
verstanden ist. Die monatlichen Raten sollen nicht mehr als 10 v.H. des Regel-
satzes eines HV betragen. Der Einbehaltung kann jedoch mit Wirkung für die 
Zukunft jederzeit widersprochen werden. 

 
5.7.1 Ausscheiden aus Hilfebezug: Scheidet der Leistungsberechtigte aus dem 

Hilfebezug aus und ist das Darlehen noch nicht vollständig erstattet, ist zu prü-
fen, ob die Restschuld in einer Summe oder in monatlichen Raten zurückzu-
zahlen ist. Dazu ist der Leistungsberechtigte aufzufordern, seine wirtschaftli-
chen Verhältnisse darzulegen. Eine Verpflichtung zur Rückzahlung besteht in-
soweit, als das mtl. Einkommen den für die Bedarfsgemeinschaft maßgeben-
den Bedarf für das Arbeitslosengeld II übersteigt. Das Ergebnis der Entschei-
dung ist durch schriftlichen Bescheid mitzuteilen.  

 
5.7.2 Tilgungsbestätigung: Nach Einbehaltung der letzten Rate bzw. Tilgung der 

Restsumme ist dem Leistungsberechtigten (Mieter) schriftlich mitzuteilen, dass 
das Darlehen getilgt und die Abtretung als erledigt anzusehen ist. Dem Vermie-
ter ist ebenfalls schriftlich mitzuteilen, dass sich die Abtretungserklärung erle-
digt hat und die Kaution bei Fälligkeit an den Mieter auszuzahlen ist.  

 
5.8 Hat der Leistungsberechtigte die Kaution zum Teil aus nicht einzusetzen-

dem Vermögen ( siehe oben )geleistet, sind ihm die aufgelaufenen Zinsen 
in voller Höhe zu belassen. In diesen Fällen ist in der Abtretungserklä-
rung die Höhe des Betrages auf den gewährten Teilbetrag zu begrenzen 
und die Textstelle „zzgl. Zinsen“ zu streichen. 

 
 
6. Wohnungsbeschaffungskosten 
 
6.1 Voraussetzungen: 

Kosten für die Wohnungsbeschaffung können in angemessener Höhe bei 
vorheriger Zusicherung übernommen werden. Dazu gehören sowohl die 
Inserierungskosten für Suchanzeigen in der örtlichen Presse als auch 
Maklergebühren und Genossenschaftsanteile. Voraussetzung für die 
Kostenübernahme ist allerdings der Nachweis des Leistungsberechtigten, 
dass eine andere Alternative zur Beschaffung einer angemessenen Woh-
nung nicht vorhanden bzw. die Anmietung einer solchen nur auf diese Art 
und Weise möglich war. Diese Voraussetzungen sind i.d.R. bei den Mak-
lergebühren nicht erfüllt, so dass eine Übernahme solcher Kosten nur in 
ganz besonderen Ausnahmefällen in Betracht kommt. 
 

6.2 Was sind Genossenschaftsanteile? 
Bei Genossenschaftsanteilen handelt es sich um Geschäftsanteile, de-
ren Kauf zur Anmietung einer Wohnung berechtigen und auf die i.d.R. ei-
ne Dividende gezahlt wird. Die Höhe der Kosten eines Geschäftsanteils 
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wird von der Vertreterversammlung der Baugenossenschaft festgesetzt.  
 

6.2.1 Analoge Anwendung: Bei Übernahme von Genossenschaftsanteilen 
gelten die Ziff. 5.1 - 5.2 und 5.4 – 5.8 entsprechend. 

 
6.2.2 Verfahren: 

Hat der Vermieter die Abtretung des Genossenschaftsanteils durch Ver-
trag oder Satzung (z.B. bei Bauvereinen) ausgeschlossen, sind mit dem 
Vermieter und dem Mieter schriftliche Vereinbarungen darüber zu treffen, 
dass der Genossenschaftsanteil bei Beendigung des Mietverhältnisses 
gekündigt wird und die Auszahlung des Betrages einschließlich der aufge-
laufenen Dividende an die Stadt/Gemeinde/ARGE SGB II Kreis Unna bei 
Fälligkeit gewährleistet ist. Die Sicherung des Anspruchs kann z.B. wie 
folgt bewirkt werden: 
 
Der Mieter unterschreibt eine Blankokündigung des Genossenschaftsan-
teils, die bei der Stadt/Gemeinde ARGE SGB II hinterlegt wird und im Fall 
der Beendigung des Mietverhältnisses mit dem entsprechenden Datum 
versehen an den Vermieter gesandt wird. Außerdem unterzeichnet der 
Mieter eine Erklärung, wonach der Genossenschaftsanteil einschl. der Di-
vidende bei Fälligkeit an die Stadt/Gemeinde/ARGE SGB II auszuzahlen 
ist (mit Angabe der Bankverbindung). 
Die Stadt/Gemeinde/ARGE SGB II überweist den zu zahlenden Betrag an 
den Vermieter. Der Vermieter übersendet das Geschäftsanteilbuch und 
verpflichtet sich, die Kündigung des Mietverhältnisses unverzüglich mitzu-
teilen.  
 
Lehnt der Vermieter oder der Mieter solche schriftlichen Vereinba-
rungen ab, ist auch die Übernahme des Genossenschaftsanteils ab-
zulehnen. 
 
 

7. Umzugskosten 
 

7.1 Gesetzl. Grundlage: 
Nach § 22 Abs. 3 SGB II können bei vorheriger Zusicherung durch den kom-
munalen Träger auch angemessene Umzugskosten übernommen werden. Un-
abhängig von einer etwaigen Notwendigkeit ist Grundvoraussetzung die vorheri-
ge Zusicherung. 

 Zur örtlichen Zuständigkeit siehe Ziff. 1.4.2 und 1.4.4 
 
7.2 Voraussetzungen: 

Im Hinblick auf § 22 Abs. 3 Satz 2 SGB II kommt eine Übernahme daher in Be-
tracht, wenn 

  
• der Umzug durch den kommunalen Träger veranlasst wurde oder  

 
• der Umzug aus anderen Gründen notwendig ist 
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• und ohne die Zusicherung eine Unterkunft in einem angemessenen Zeit-
raum nicht gefunden werden kann 
 

• und die Zusicherung zur Übernahme der Miet- und Umzugskosten  vorher 
eingeholt wurde. 
 

 
7.2.1 Andere Gründe im Sinne Punkt 2: 

Ein Umzug aus anderen Gründen kann z.B. notwendig sein, wenn der Berechtig-
te dadurch den Weg zu seiner Arbeitsstelle erheblich verkürzt oder die neue 
Wohnung um einen notwendigen Wohnraum erweitert wird. Die Notwendigkeit 
kann auch gegeben sein, wenn durch den Umzug die Pflege naher Angehöriger 
erleichtert oder ermöglicht wird. (s. auch Ziffer 3.4.1 Satz 5) 
 

7.2.2 Selbsthilfe/Kosten: Vorrang hat die Selbsthilfe unter Einbeziehung von Be-
kannten etc. 
(Umfang der Leistung in diesen Fällen): 
Grundsätzlich ist von allen Leistungsempfängern zu verlangen, dass sie den 
Umzug selbst bzw. mit Hilfe der Haushaltsgemeinschaft und/oder Nachbarn, Be-
kannten usw. durchführen. In diesen Fällen sind folgende Aufwendungen als Be-
darf anzuerkennen: 
 

• Bewirtungsgeld für vorgenannte Helfer, die nicht zur Haushaltsgemein-
schaft gehören, bis zur Höhe von insgesamt 50,00 Euro 
 

• Ausleihgebühren für Umzugskartons 
 

• Kosten für ein Leih-Transportfahrzeug einschl. Kraftstoffkosten 
 
Bei der Anmietung eines Transportfahrzeugs ist der preisgünstigste zu-
mutbare Anbieter in Anspruch zu nehmen. Als Höchstbeträge gelten fol-
gende von den Autoverleihfirmen Sixt, Europcar und Budget eingeräum-
ten Tarife für Sozialämter und Agenturen für Arbeit. Andere Anbieter sind 
in Anspruch zu nehmen, wenn diese preisgünstiger sind. 
 
 

Firma, Ort 
 

Fahrzeug bis 
3,5 t 
Ladefläche 
10,4 cbm 
 
       Euro 

Fahrzeug bis 
3,5 t 
Ladefläche 
13,4 cbm 
 
       Euro 

Fahrzeug bis 
5,0 t 
Ladefläche 
19,4 cbm 
 
       Euro 

Fahrzeug.bis 
7,5 t 
Ladefläche 
35,4 cbm  
 
       Euro 

Mehr-km 
 
(je km über 
100 km) 
 
       Euro 

 
Sixt, Bergka-
men 
 

 
74,24 

 
83,52 

  
95,12 

 
0,16 / 0,19 / 

0,30 

 
Europcar, 

 
69,00 

 
79,00 

 
85,00 

 
95,00 

 
0,19 / 0,21 

JOSGBII-RichtlinienKdU|Seite 26 von 41 



Kamen 
 

0,25 / 0,31 

 
Sixt, Unna 
 

 
 

 
104,80 

   
0,22 

 
Sixt, Lünen 
 

 
Trotz Aufforde-
rung kein An-
gebot abgege-
ben 

    

 
Europcar, 
Lünen 
 

 
67,00 

 
73,00 

 
91,00 

 
116,00 

 
0,23 / 0,28 
0,33 / 0,46 

 
 

Die vorgenannten Preise enthalten die Vollkaskoversicherung mit Selbstbeteili-
gung sowie 100 km Fahrstrecke und gelten jeweils für 1 Tag (24 Std.) von mon-
tags – donnerstags ( Fa. Sixt, Bergkamen von montags – samstags und Fa. 
Budget von montags – freitags). Die Kraftstoffkosten sind gesondert gegen Vor-
lage des Tankbelegs zu erstatten. 
 
Als Nachweis der Berechtigung für die Inanspruchnahme der vorstehenden Tari-
fe gilt gegenüber den Firmen der Bescheid über die Bewilligung der Umzugsko-
sten bzw. der Leihgebühren oder ein von der jeweiligen Dienststelle ausgestellter 
Berechtigungsschein. 
 
 
Die o.a. Firmen befinden sich an folgenden Standorten: 
 
Firma Sixt, Unna, Werler Str. 44 
 
Firma Sixt, Bergkamen, Obere Erlentiefenstr. 9 
 
Firma Europcar, Kamen-Heeren, Südfeld 13 
 
Firma Sixt, Lünen, Aug.-Wibbelt-Str. 9 
 
Firma Europcar, Lünen, Münsterstr. 68 a 
 
Firma Budget, Schwerte, Hagener Str. 63 a 
 

7.2.3 Selbsthilfe ist nicht bzw. nicht in vollem Umfange möglich: 
Macht der Leistungsberechtigte geltend, dass er den Umzug aus persönlichen 
Gründen (z.B. Krankheit, Behinderung, Alter usw.) nicht bzw. nicht im vollen Um-
fang selbst durchführen kann (Nachweis erforderlich) und/oder stehen ihm die 
vorgenannten Helfer (Privatpersonen, die nicht zur Haushaltsgemeinschaft gehö-
ren) nicht oder nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung, sind die örtlichen 

JOSGBII-RichtlinienKdU|Seite 27 von 41 



Einrichtungen (Verbände, Werkstätten usw.) in Anspruch zu nehmen. Dazu ist 
zunächst ein Kostenvoranschlag von der Einrichtung einzuholen. Art und Umfang 
der Tätigkeiten sind der Einrichtung mitzuteilen oder von dieser selbst zu ermit-
teln. 
Mit den Verbänden S.I.G.N.A.L. und Diakonie-Verein wurden folgende Ver-
gütungen vereinbart: 
 
8,50 Euro je Stunde und Person 
16,00 Euro je Stunde für das Fahrzeug ggfls. zzgl. Entsorgungskosten (De-
ponie- oder Containergebühren) 
 
Zahl der benötigten Helfer als auch Zeitumfang sind im Einzelfall festzule-
gen. Die Zahlung sollte regelmäßig nur gegen Vorlage der Rechnung erfol-
gen. 
 
 

7.2.4 Einholen von Angeboten: 
Im Bedarfsfall sollten entsprechende Angebote eingeholt werden. 
Das günstigste Angebot sollte nicht allein nach dem Preis, sondern auch nach 
der Leistung bestimmt werden.  

 
7.2.5 Verfahren: 

Die Umzugskosten sind dem Leistungsberechtigten zu bewilligen, die Auszah-
lung ist jedoch unmittelbar an die Einrichtung/das Unternehmen vorzunehmen. 
Vor Auszahlung hat der Leistungsberechtigte schriftlich zu bestätigen, dass der 
Umzug ordnungsgemäß durchgeführt wurde. 
 

7.3 Renovierungskosten (Einzugrenovierung) 
 

7.3.1 Einzugsrenovierung  
Mit der Einzugsrenovierung ergibt sich regelmäßig ein umfangreicher Aufwand, 
der gerade nicht verteilt vorgenommen werden kann. Es handelt sich gerade 
nicht um eine übliche Schönheitsreparatur, die Ausbesserungsarbeiten beinhal-
tet; die Wohnung soll hiermit vielmehr erst hergerichtet werden. Insofern sind 
diese Kosten nicht als im Regelsatz enthalten anzusehen. 
Die Kosten der Einzugsrenovierung sind entsprechend hierzu ergangener Recht-
sprechung zu den Unterkunftskosten zu zählen. Insofern gelten für eine Über-
nahme die gleichen Maßstäbe wie für die Übernahme der Unterkunftskosten 
(Miete und Mietnebenkosten) selbst. Grundsatz ist daher auch hier, dass eine 
Kostenübernahme nur in angemessenem Umfange in Betracht kommt (Siehe § 
22 Abs. 1 Satz 1 SGB II) Handelt es sich um einen nicht erforderlichen Umzug, 
so sind nach § 22 Absatz 1 Satz 2 SGB II nur die bisherigen Kosten der Unter-
kunft und Heizung maßgebend. Dies betrifft insoweit damit auch eine einmalige 
Erhöhung der Unterkunftskosten in dem Monat des Einzuges, so dass unabhän-
gig einer fehlenden vorherigen Zusicherung eine Kostenübernahme nur in Be-
tracht kommt, wenn die Notwendigkeit eines Umzuges zu bejahen ist. Dies ist 
der Fall, wenn bereits eine Zusicherung erteilt wurde. 
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Für die Übernahme angemessener Kosten für eine Einzugsrenovierung ist 
daher Voraussetzung, dass 
 
a) die Kostenübernahme rechtzeitig beantragt wurde (vor Bedarfsdeckung) 
 
b) der Umzug erforderlich ist, 
 
c) ein notwendiger Bedarf gegeben ist. 
 

7.3.2 Schönheitsreparaturen (Ausbesserungsarbeiten): 
Kosten, die für Schönheitsreparaturen anfallen, sind Ausbesserungsarbeiten 
gleichzusetzen. Der Regelsatz enthält Anteile für die Wohnungsinstandhaltung. 
Den Erläuterungen zum Gesetzesentwurf ist zu entnehmen, dass hiermit Aus-
besserungsarbeiten gemeint sind. Dies betrifft damit nur die während der Nut-
zung der Wohnung anfallenden Renovierungskosten (Schönheitsreparaturen). 
 
Dementsprechend ist ein etwa hierfür anfallender Kostenanteil als mit dem Re-
gelsatz abgegolten anzusehen. Eine Leistung hierfür könnte allenfalls in Form 
eines Darlehens über den § 23 Abs. 1 SGB II erfolgen. Voraussetzung wäre hier 
jedoch, dass es sich um einen unabweisbaren Bedarf handelt, der auch nicht 
durch Einsatz geschützter Vermögenswerte finanziert werden kann. 
 
Generell ist zu beachten, dass nach der ständigen Rechtsprechung des 
BGH mietvertragliche Vereinbarungen, die starre regelmäßige Renovie-
rungsfristen vorsehen, als einseitige unverhältnismäßige Belastung für den 
Mieter unzulässig sind. Die grundsätzliche Verpflichtung des Mieters, die 
Wohnräume durch Schönheitsreparaturen in einem angemessenen Zu-
stand zu erhalten, wird hiervon nicht berührt. 
 

 
7.3.3 Auszugsrenovierung: 

Eine Verpflichtung zur Auszugsrenovierung besteht für den Mieter nur, wenn er 
seiner Verpflichtung zur Erhaltung des Wohnraums (Schönheitsreparatur) nicht 
ausreichend nachgekommen ist und die Wohnung zum Zeitpunkt des Auszugs 
renovierungsbedürftig ist. (Urt. Des BGH vom 25.6.03, Az.VIII ZR 335/02) 
 
Somit können sich zwei Fallgestaltungen ergeben: 
a) Der Mieter ist seiner Verpflichtung, Schönheitsreparaturen durchzufüh-
ren, nachgekommen. In diesem Fall ergibt sich regelmäßig kein Bedarf zum 
Zeitpunkt des Auszuges, da die Wohnung ordnungsgemäß übergeben wird. 
 
b) Der Mieter ist seiner Verpflichtung, Schönheitsreparaturen durchzufüh-
ren, nicht nachgekommen; die Wohnung ist also renovierungsbedürftig. In die-
sem Fall ergibt sich jedoch dennoch kein Bedarf im Sinne des SGB II. Als Kosten 
der Unterkunft sind die Kosten einzubeziehen, die während der Wohnraumnut-
zung entstehen. Die Auszugsrenovierung fällt begrifflich erst nach dem Auszug 
an. Zu diesem Zeitpunkt bewohnt der Leistungsberechtigte bereits eine neue Un-
terkunft, für die Unterkunftskosten gezahlt werden. Unabhängig einer etwaigen 
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wirksamen vertraglichen Verpflichtung ergibt sich mit dem Auszug kein notwen-
diger Bedarf im Sinne des Sozialgesetzbuchs bezogen auf die alte Wohnung 
mehr. Die nach dem SGB II als Bedarf anzuerkennenden Unterkunftskosten be-
ziehen sich grundsätzlich auf die tatsächlich genutzte Wohnung. Mietvertragliche 
Vereinbarungen lösen nicht generell einen Bedarf aus.(Risiko des Vermieters). 
 

7.3.4 Material-/Helferkosten (Privatpersonen) 
Grundsätzlich ist von allen Leistungsberechtigten zu verlangen, dass sie die Re-
novierungsarbeiten selbst bzw. mit Hilfe der Haushaltsgemeinschaft und/oder 
Nachbarn, Bekannten usw. durchführen. Für Helfer, die nicht zur Haushaltsge-
meinschaft gehören, kann ein Bewirtungsgeld (Getränke, Speisen) von bis zu 
50,00 Euro bewilligt werden. Eine weitere Bezahlung dieser Helfer kommt nicht 
in Betracht. 
Als Renovierungskosten werden daher im Regelfall außer den vorgenannten 
Bewirtungskosten nur die notwendigen Materialkosten als Bedarf anerkannt. 
 

7.3.5 Beauftragung einer Firma in Ausnahmefällen 
Macht der Leistungsberechtigte geltend, dass er die Renovierung aus persönli-
chen Gründen (Krankheit, Behinderung, Alter usw.) nicht bzw. nicht im vollen 
Umfang selbst durchführen kann (Nachweis erforderlich) und/oder stehen ihm 
die vorgenannten Helfer nicht zur Verfügung, ist Ziff. 7.2.3 analog anzuwenden.  
Für eine Wohnungsrenovierung können je nach Umfang der notwendigen Tätig-
keiten bis zu 3 von den örtlichen Einrichtungen gestellte Hilfskräfte eingesetzt 
werden. Wird eine örtliche Einrichtung beauftragt, sollte der Materialeinkauf auch 
von dieser durchgeführt werden. 
 
An Stelle der bei einem Umzug zu gewährenden Vergütung von 16,00 Euro je 
Stunde für das Fahrzeug ist bei einer Renovierung eine An- und Abfahrtspau-
schale von 16,00 Euro pro Tag zu gewähren. 
 

7.3.6 Bedarfsermittlung 
 
Die in den folgenden Ausführungen zugrunde gelegten Mengen und Preise sind 
in Baumärkten ermittelt worden. Sie entsprechen den Herstellerangaben und der 
mittleren Qualitäts- und Preisklasse. 
 

7.3.7 Art, Menge und Preise des Materialbedarfs 
 
Aufgrund der in weiten Kreisen der Bevölkerung bevorzugten Art der Wohn-
raumgestaltung mit Raufasertapete und Farbanstrich ist der Sozialhilfeträger be-
rechtigt, die Übernahme von Renovierungskosten entsprechend der hierfür not-
wendigen Kosten zu begrenzen. Diese Art der Wohnraumgestaltung entspricht 
sowohl den Interessen der Berechtigten als auch denen der Vermieter und des 
Sozialhilfeträgers, da sie mittel- und langfristig sowohl den Qualitätsansprüchen 
genügt als auch die Kosten auf einen angemessenen Rahmen beschränkt.  
 
Da die Renovierungsarbeiten i.d.R. nicht von Fachleuten durchgeführt werden 
und daher ein höherer Materialverbrauch zu unterstellen ist, sind bei den Flä-
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chenberechnungen die Flächen für Türen, Fenster und Fliesen einzubeziehen. 
Ist die zu renovierende Wohnung bereits mit Raufasertapete ausgestattet, kommt 
i.d.R. nur eine Beihilfe für die Kosten des Anstrichs in Betracht. 
 

7.3.8 Materialbedarf: Für eine Renovierung werden i.d.R. folgende Materialien benö-
tigt: 

 
Raufasertapete:  1 Rolle = 33,5 m x 0,53 m = 17,75 qm= 5,65 € 

 
Tapetenkleister: 1 Paket   reicht für 25 qm = 3,60 € 

 
Wand-/Deckenfarbe: 1 Eimer = 10 Ltr. reicht für 90 qm = 29,60 € 

1 Eimer =  5 Ltr. reicht für 45 qm = 18,90 € 
 

Vorstreichfarbe: 1 Dose = 0,75 Ltr. reicht für 10 qm =   8,70 € 
 

Lackfarbe: 1 Dose = 0,75 Ltr. reicht für 10 qm =   8,20 € 
 

Kleinmaterial: Es wird grundsätzlich davon ausgegan-
gen, dass zumindest ein Teil des benötig-
ten Kleinmaterials in den Haushalten vor-
handen ist (z.B. Pinsel, Bürste, Schere, 
Spachtel, usw.).  Andernfalls ist dieser 
Bedarf aus dem Regelsatz abzudecken. 
Darüber hinaus ist für den Spezialbedarf 
bei Renovierungsarbeiten (Füllspachtel, 
Quast, Deckenrolle, Tür- und Fensterrolle, 
Abdeckplane und Klebeband) eine Pau-
schale von 20,-- € als Bedarf anzuerken-
nen. 

 
Sonstiges: Ein Tapeziertisch ist als notwendiger Be-

darf anzusehen. Es wird erwartet, dass 
der Tisch ausgeliehen wird. Evtl. anfallen-
de Leihgebühren sind bis zu einem 
Höchstbetrag von 8,-- € anzuerkennen. 
Besteht keine Möglichkeit der Ausleihe, ist 
ein Bedarf für die Beschaffung in Höhe 
von 16,-- € anzuerkennen. 
Ein Beitrag zur Kostensenkung könnte er-
reicht werden, wenn das Sozialamt selbst 
ein oder zwei Tapeziertische beschaffen 
und ausleihen würde. 
Soweit der Leistungsberechtigte weitere 
notwendige Bedarfe geltend macht, sind 
sie nach der Besonderheit des Einzelfalls 
im angemessenen Umfang zu berücksich-
tigen (z.B. Heizkörperfarbe = 0,75 Ltr.= 10 
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qm = 10,75 €, Raufasertapete für das 
notwendige Tapezieren von Decken – 
Mengen u. Preise siehe oben -). 

 
 

8. Eigenheime und Eigentumswohnungen (Hausgrund-
stücke) 

 
8.1 Angemessenheit der Unterkunft 
 
8.1.1 Handelt es sich um geschütztes Vermögen? 

Im Rahmen der Antragsprüfung ist zunächst festzustellen, ob das Hausgrund-
stück gem. § 12 Abs. 3 Nr. 4 SGB II zum geschützten Vermögen gehört. Ist das 
nicht der Fall, soll die Hilfe unter den Voraussetzungen des § 9 Abs. 4 SGB II als 
Darlehen gewährt werden. (§ 23 Abs. 5 SGB II)Diese Darlehensgewährung gilt 
unabhängig davon, ob die Unterkunftskosten angemessen oder unange-
messen sind. In diesen Fällen sind ohnehin die jeweiligen Vorschriften ü-
ber die Vermögensverwertung anzuwenden. 
 

8.1.2 Allgemeine Kriterien zur Beurteilung der Angemessenheit (KdU) 
In Bezug auf die berücksichtigungsfähigen Kosten der Unterkunft ist zu beurtei-
len, ob sie das Maß des Angemessenen nicht überschreiten. Dabei ist nicht da-
von auszugehen, dass die auf dem Hausgrundstück liegenden Lasten bei den 
von der Vermögensverwertung ausgenommenen Hausgrundstücken ohne weite-
re Prüfung im nachstehenden Sinn als angemessen gelten. Vielmehr sind hier 
die gleichen Kriterien heranzuziehen, wie bei Mietern. Insofern verweise ich auf 
den rechtskräftigen Beschluss des Landessozialgerichts NRW vom 28.2.2006 – 
L 9 B 99/05 AS ER. Als mit dem Höchstbetrag (angemessene Wohnfläche ent-
sprechend der Personenzahl x angemessener Mietpreis) abgedeckt sind die Zin-
sen und die Instandhaltungsaufwendungen anzusehen. (s. Richtlinien zu Miet-
wohnungen). Zusätzlich können darüber hinaus nur noch Mittel zur Verfügung 
gestellt werden für wohnungsbezogene Kleinreparaturen bis zu einem Jahres-
wert von 200,-- Euro. Ein Aufwand muss tatsächlich gegeben werden.  
 

8.2 Belastungen 
 
8.2.1 Ermittlung der Aufwendungen: 

Bei Eigenheimen mit nur einer Wohnung und bei Eigentumswohnungen ( im 
Folgenden Hausgrundstücke ) sind als Belastung 1/12 der jährlichen Ausgaben 
zugrunde zu legen. Bei einer eigengenutzten Wohnung in einem Zwei – oder 
Mehrfamilienhaus sind als Belastung 1/12 der Jahresausgaben zu berücksich-
tigen, die auf den von den Leistungsberechtigten selbst genutzten Teil entfal-
len. Die Belastungen sind auf der Grundlage der Ausgaben für das letzte Ka-
lenderjahr unter Berücksichtigung der bereits eingetretenen und noch zu erwar-
tenden Veränderungen zu ermitteln. Die Ermittlung der anzuerkennenden Un-
terkunftskosten erfolgt durch eine Rentabilitätsberechnung (Vordruck Siehe 
Anlage). Dabei ist zu beachten, dass die in diesem Vordruck unter Ziff. 4 vor-
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gesehene pauschale Berücksichtigung  des Erhaltungsaufwands und der 
Aufwendungen zur Bewirtschaftung nicht zur Anwendung kommt (Siehe da-
zu Ziff. 8.3.4 bis 8.3.5).  

 
8.2.2 Zu den vorgenannten Ausgaben gehören insbesondere: 

 
8.2.2.1 Schuldzinsen 

soweit sie mit dem Hausgrundstück in unmittelbarem Zusammenhang stehen 
(Leibrenten als Gegenleistung für den Erwerb eines Hausgrundstücks sind 
nicht zu berücksichtigen). Sie gelten insoweit als angemessen, als sie den 
Höchstbetrag der Grundmiete nach Ziffer 2.3.3 in Verbindung mit Ziffer 2.2.1 
(Besonderheit Ziffer 2.3.8 für Single-Wohnungen) dieser Richtlinien einschl. 
etwaiger anzuerkennender Instandhaltungsaufwendungen (ohne Wertsteige-
rung) nicht überschreiten. 
Beispiele: 
a)3-Personen-Haushalt in Kamen ( 75 m² x 4,90 €= Höchstbetrag 367,50 €) 
b)1-Personen-Haushalt in Kamen ( 53 m² x 4,90 €= Höchstbetrag 259,70 €) 
 
Die Schuldzinsen belaufen sich in beiden Fällen auf monatlich 259,70 Euro. 
Im weiteren wird die Übernahme einer kleineren Reparatur am Haus im Wert 
von 150,-- Euro und einer wohnungsbezogenen Kleinreparatur im Wert von 
50,--€ beantragt. 
 
Fall a) 
Der Höchstbetrag wird nicht in vollem Umfange ausgeschöpft. Es verbleibt 
ein Betrag von monatlich 107,80 Euro. Unter Einbeziehung des Bewilligungs-
zeitraumes von regelmäßig einem Jahr und der allgemein üblichen Praxis, In-
standhaltungsaufwendungen Jahresbezogen zu bewerten, sollte auch der 
Bewilligungszeitraum zugrundegelegt werden. Bei einem Jahr könnten damit 
in diesem Fall Instandhaltungskosten bis zu einem Wert von (12 x 107,80 Eu-
ro) 1.293,60 Euro zusätzlich geltend gemacht werden. Unabhängig dieses 
Freiraumes ist zu beachten, dass zu den Kosten der Unterkunftskosten nur 
solche Instandhaltungskosten einbezogen werden können, die keine Wert-
steigerung beinhalten. 
In diesem Fall würde die Maßnahme im Falle der Übernahme nicht zu einer 
Überschreitung des Höchstbetrages führen, weshalb der Antrag positiv zu 
bescheiden ist. 
Zusätzlich kann auch die wohnungsbezogene Kleinreparatur im Wert von 50,-
- Euro übernommen werden. 
 
Fall b)  
Der Höchstbetrag wird bereits durch Übernahme der Schuldzinsen erreicht, 
weshalb hier in Anlehnung an ein Mietverhältnis nur noch die Übernahme 
wohnungsbezogener Kleinreparaturen in Frage käme. Dies wären in diesem 
Fall 50,-- Euro. 
 

8.2.2.2 Grundsteuern, sonst. öffentliche Abgaben und Versicherungen 
Zu den sonst. öffentl. Abgaben zählen Straßenreinigungs-, Müllabfuhr-, Ka-
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nalbenutzungsgebühren. Darüber hinaus ist jeder Hauseigentümer verpflich-
tet, eine Gebäudeversicherung (Feuer-, Sturm-, Wasserversicherung für den 
Grundbesitz) zu besitzen. 
 

8.2.2.3 Instandhaltung (ohne Wertsteigerung) 
Die Instandhaltung ist eine Maßnahme zur Bewahrung und Wiederherstellung 
des ursprünglichen bzw. eigentlichen Gebäudezustandes. Begrifflich umfasst 
die Instandhaltung damit „die Instandsetzung, die Wartung, Inspektion und 
Verbesserung“. 
Zu beachten ist, dass etwaige Wertverbesserungen generell nicht zu 
den notwendigen Kosten zählen, die im Rahmen der Grundsicherung 
anerkannt werden können. Es ist nicht Aufgabe des Grundsicherungsträ-
gers, aus Steuermitteln finanzierte Leistungen grundlegende Sanierungs- und 
Erhaltungsarbeiten zu finanzieren. Insofern sind hierunter lediglich Maßnah-
men zu zählen, die periodisch regelmäßig anfallen und sich auf notwendige 
Kleinreparaturen, Wartungs- und Ausbesserungsarbeiten beziehen. Insoweit 
ist auf den Beschluss des LSG NRW vom 19.10.07 – L 1 B 38/07 AS zu ver-
weisen. 
 
Größere Reparaturarbeiten, wie beispielsweise der Austausch einer Hei-
zungsanlage, eine aufwendigere Reparatur der Heizung und Aufwendungen 
für eine Dachsanierung beinhalten regelmäßig auch eine Wertsteigerung. 
Darüber hinaus würde eine derartige größere Maßnahme auch den fortlau-
fend fällig werdenden Instandhaltungsaufwand übersteigen. 
 
In Betracht kommen damit lediglich 
-wohnungsbezogene Kleinreparaturen im Sinne des Mietrechts, 
-im übrigen am Gebäude bzw. an den im Gebäude befindlichen Anlagen, wie 
Heizungsanlage, vorzunehmende Kleinreparaturen (ohne Wertsteigerung), 
-kleinere Ausbesserungsarbeiten. 
 

8.2.2.3.1 Wertverbesserung bei Durchführung größerer Maßnahmen: 
Größere Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen (z.B. Dachsa-
nierung, aufwendige Reparatur der Heizung usw. – ) gehören damit ebenso 
wenig zu den angemessenen Unterkunftskosten wie Ausgaben für Verbesse-
rungen (z.B. Dachausbau, Austausch der Heizungsanlage usw.). Diese Auf-
wendungen können ggf. im Rahmen des § 22 Abs. 5 SGB II als Darlehen ü-
bernommen werden   ( Siehe dazu Ziff. 9.1 ff und 9.2.4).  
 

 
8.2.2.3.2 Instandhaltungsrücklage/Eigentumswohnung: 

Handelt es sich um eine Eigentumswohnung, ist die nach dem Beschluss der 
Eigentümerversammlung laufend zu leistende Instandhaltungsrücklage – ggf. 
anteilig zur angemessenen Wohnfläche – nur insoweit als Bedarf anzuerken-
nen, als der Höchstbetrag im Rahmen der anerkannten Schuldzinsen noch 
nicht ausgeschöpft wurde. Eine derartige Rücklage kennt das allgemeine 
Mietrecht nicht. Ein Vermieter hat vielmehr, soweit eine Abrechnung über Be-
triebskosten nicht möglich ist, eine Kalkulation über die Miete vorzunehmen, 
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so dass in Anlehnung an das Mietrecht eine Berücksichtigung über die 
Schuldzinsen hinaus nur innerhalb des einzubeziehenden Höchstbetrages an 
Grundmiete möglich ist. Darüber hinaus ist regelmäßig vorgesehen, dass die 
Rücklage für größere Instandhaltungsaufwendungen verwendet wird. Dies 
beinhaltet damit dann auch wieder eine Wertsteigerung. Im Sinne der Gleich-
behandlung kann diese Art der Rücklage, wenn eine Entrichtung für den Ei-
gentumsbesitzer auch verbindlich ist, nur Berücksichtigung finden, soweit sich 
der Höchstbetrag einschließlich der Schuldzinsen noch nicht überschritten 
wird. 
 
Beispiele:  
a) Es handelt sich um einen 3-Personen-Haushalt, für den ein Höchstbetrag 
von 367,50 € an Grundmiete maßgebend ist. Die Schuldzinsen belaufen sich 
auf monatlich 300,-- Euro, darüber hinaus hat der Besitzer der Eigentums-
wohnung eine Instandhaltungsrücklage aufzubringen in Höhe von monatlich 
100,-- Euro. Dies macht eine Gesamtbelastung für diese beiden Positionen 
von 400,-- Euro aus, womit eine Überschreitung des Höchstbetrages von mo-
natlich 32,50 Euro gegeben ist. 
 
Die Instandhaltungsrücklage beinhaltet i.d.R. nicht den Erhaltungsaufwand 
für die eigene Wohnung, so dass unter Umständen für wohnungsbezogene 
Kleinreparaturen (höchstens jährlich 200,-- €) notwendige Aufwendungen an-
erkannt werden können. Einzelheiten können i.d.R. der Teilungserklärung 
entnommen werden. 
 

8.2.2.3.3 Darlehen nach § 22 Abs. 5 SGB II 
Wird der Höchstbetrag unter Einbeziehung der Schuldzinsen überschritten, ist 
zu prüfen, inwieweit eine darlehensweise Übernahme nach § 22 Abs. 5 SGB 
II in Betracht kommt. Zu beachten ist, dass etwaiges geschütztes Vermögen 
vorrangig einzusetzen ist. 
 

8.2.2.4 Sonst. Aufwendungen: 
Zu den sonstigen Aufwendungen zur Bewirtschaftung des Hausgrundstücks 
gehören insbesondere die Kosten für Schornsteinfeger, Wasser, Flurbeleuch-
tung usw.. Auch hier gilt, dass die Aufwendungen nur in der durch entspre-
chende Belege nachgewiesenen Höhe anerkannt werden können. Bei Gel-
tendmachung weiterer Kosten ist die Betriebskostenverordnung heranzuzie-
hen.   

 
8.2.2.5 Tilgungsbeträge 

Tilgungsbeträge für Hypotheken- oder sonstige Darlehen können grund-
sätzlich nicht als Kosten der Unterkunft berücksichtigt werden. Ggfls. ist 
zu prüfen, ob Hilfe in Sonderfällen nach § 22 Abs. 5 SGB II in Betracht kommt 
(als Darlehen). 
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8.3 Verfahren bei unangemessenen Unterkunftskosten 

8.3.1 Allgemeines 

8.3.1.1 Kriterien (Höchstbetrag/Fristsetzung): 
Entsprechend des Beschlusses des Landessozialgerichts NRW vom 28.2.06 –
L 9 B 99/05 AS ER und des Urteils des BSG vom 7.11.06 –B 7b AS 2/05 R ist 
eine Privilegierung von Eigentümern gegenüber Mietern im Rahmen der bei § 
22 Abs. 1 SGB II vorzunehmenden Angemessenheitsprüfung nicht zu rechtfer-
tigen. Dementsprechend ist der anzuerkennende Höchstbetrag, in diesem Fall 
bezogen auf die Schuldzinsen + kleineren Instandhaltungsaufwendungen (oh-
ne Wertsteigerung), nach gleichen Kriterien (angem. Wohnfläche –siehe 
Mietwohnung- unter Einbeziehung der Personenzahl x angem. Mietpreis) fest-
zulegen. (s. vorangegangene Ausführungen hierzu, Ziffer 1.3., 8.2.2.3.2., 
8.2.2.1).  
 
Beispiel: Zwei Personen bewohnen eine Eigentumswohnung mit einer Wohn-
fläche von 80 m². In diesem Fall ergibt sich ein Höchstbetrag von (60 m² x z.B. 
4,85 €) 291,-- €. 
 
Lediglich hinsichtlich der Fristsetzung zur Senkung der Unterkunftskosten auf 
ein angemessenes Maß ist eine andere Beurteilung angebracht.  
Es ist zu unterstellen, dass bei Eigentumswohnungen, eigengenutzten Woh-
nungen in Zwei- oder Mehrfamilienhäusern und Einfamilienhäusern mit nur ei-
ner Wohnung in den weitaus meisten Fällen eine Untervermietung oder Um-
schuldung (mit geringeren Zinsen) nicht möglich sein wird und eine Senkung 
der Unterkunftskosten nur durch einen Umzug in Verbindung mit einem Ver-
kauf der Immobilie zu erreichen ist. Ein Verkauf nimmt jedoch längere Zeit 
in Anspruch, weshalb im Gegensatz zu Bewohnern einer Mietwohnung 
eine Frist von einem Jahr einzuräumen ist. Der Antragsberechtigte ist im 
Rahmen der Aufforderung darauf hinzuweisen, dass er seine ihm zumutbaren 
Bemühungen zu dokumentieren und regelmäßig nachzuweisen hat (Unter-
vermietung, Umschuldung, Verkauf etc.). 

8.3.1.2 Möglichkeiten zur Absenkung: 
Grundsätzlich gilt auch bei Hausgrundstücken, dass zunächst alle Möglichkei-
ten der Absenkung der Unterkunftskosten auf angemessene Höhe ausge-
schöpft werden sollten. Kommt letztlich nur ein Verkauf der Immobilie in Be-
tracht, ist vorab die Zumutbarkeit zu prüfen und Entsprechendes zu veran-
lassen.  

 
8.3.1.3 Aufforderungsschreiben: 

Die Aufforderung an den Leistungsberechtigten zur Senkung der Unterkunfts-
kosten  hat schriftlich und in ausreichend begründeter Form zu erfolgen (Kein 
Verwaltungsakt – Siehe Musterschreiben Anlagen 3 b und 3 c). 

 
8.3.1.4 Bewertung: 

Der Verkauf des Hausgrundstücks gilt zu dem Preis als zumutbar, den die 

JOSGBII-RichtlinienKdU|Seite 36 von 41 



Geschäftsstelle des Gutachterausschusses in der Verkehrswertermittlung ge-
nannt hat. Soweit diese Verkehrswertermittlung im Rahmen der Vermögen-
sprüfung nicht eingeholt wurde, ist sie nachträglich anzufordern. 

 
8.3.1.5 Fristablauf: 

Nach Ablauf der Frist sind nur noch die angemessenen Unterkunftskosten als 
Bedarf anzuerkennen, es sei denn, der Berechtigte kann substantiell nachwei-
sen, dass er alle möglichen und zumutbaren Anstrengungen der Kostensen-
kung vergeblich unternommen hat. In diesen Fällen ist nach Lage des Einzel-
falls über eine angemessene Fristverlängerung zu entscheiden. Die Entschei-
dung ist schriftlich zu begründen und zur Akte zu nehmen. 

 
8.3.1.6 Bescheiderteilung: 

Die Entscheidung über die Anerkennung nur angemessener Unterkunftsko-
sten ist dem Leistungsberechtigten durch ausreichend begründeten manuellen 
Bescheid (Verwaltungsakt) oder durch entsprechende Ergänzung des ma-
schinellen Bescheides mitzuteilen. In dem Bescheid ist auch darauf hinzuwei-
sen, dass er einen späteren Verkauf des Hausgrundstücks unverzüglich anzu-
zeigen hat. 

 
 

 
9. Schulden aus Unterkunfts-, Heiz- und sonstigen E-

nergiekosten 
 
9.1 Allgemeines 
 
9.1.1 Voraussetzungen: 

Nach § 22 Abs. 5 SGB II können auch Schulden übernommen werden, so-
weit dies zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleich-
baren Notlage gerechtfertigt ist. 
Grundsätzliche Voraussetzung ist, dass der/die Antragsberechtigte bereits 
a) laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung erhält oder 
b) ein Anspruch hierauf bestehen würde. 
Ergibt sich kein laufender Hilfeanspruch im Rahmen des SGB II, so ist auf 
den Leistungsbereich des SGB XII zu verweisen. 
 

9.1.2 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft: 
Der § 22 Abs. 5 SGB II spricht von einer möglichen Schuldenübernahme. 
Dies hat grundsätzlich zur Folge, dass zum Zeitpunkt des Hilfebedarfs be-
reits eine Zahlungsverpflichtung besteht. Unter dieser gesetzlichen Norm 
sind auch andere notwendige Leistungen zur Sicherung der Unterkunft zu 
fassen, deren Übernahme nicht nach den regulären Bestimmungen des § 
22 Abs. 1 SGB II möglich ist (s. auch Beschluss LSG Halle vom 16.11.05, L 
2 B 68/05 AS ER). Zu benennen sind hier beispielsweise größere Instand-
haltungsaufwendungen, wie Reparatur oder Austausch einer Heizungsan-
lage bei angemessenem Wohneigentum.  
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9.1.3 Nachrang beachten: 
Die Hilfe ist nachrangig gegenüber den jeweiligen Regelleistungen. Die Hil-
fe nach § 23 SGB II geht der Hilfe nach § 22 Abs. 5 SGB II vor, soweit vom 
Regelsatz umfasste Bedarfe nicht gedeckt werden können (s.Ziffer 9.3.2). 
 

9.1.4 Vorrang der Abwendung im Rahmen der Selbsthilfe: 
Voraussetzung für die Hilfegewährung ist auch, dass die nachfragende Per-
son selbst oder durch Dritte versucht hat, durch geeignete Maßnahmen den 
Verlust der Wohnung oder die Sperrung der Versorgungsleitungen zu ver-
hindern (z.B. durch das Angebot einer ratenweisen Abtragung der Rück-
stände).  
 

9.1.5 Kann-/Soll-Leistung: 
Nach § 22 Abs. 5 Satz 1 SGB II ist die Hilfe eine Kann-Leistung, die im 
Ermessen des Trägers steht. Nach Satz 2 dieser Vorschrift ist die dort 
genannte Hilfe eine Soll-Leistung. Das Ermessen ist hier insoweit ein-
geschränkt, als eine Ablehnung der Hilfe nur bei atypischen Einzelfällen 
möglich ist.  

 
9.1.6 Einsatz von geschütztem Vermögen: 

Vorrangig einzusetzen ist bei der Hilfe nach § 22 Abs. 5 SGB II das an sich 
geschützte Vermögen nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 SGB XII. 

 
9.1.7 In der Regel Gewährung als Darlehen: 

Hinsichtlich der Form der Hilfegewährung soll diese nach § 22 Abs. 5 SGB II 
als Darlehen bewilligt werden. „Soll“ bedeutet, dass dies in aller Regel darle-
hensweise zu erfolgen hat. Eine Hilfe in Form einer Beihilfe ist hier nur in aty-
pischen Fällen möglich. Einkommens- und Vermögenslosigkeit reicht alleine 
nicht aus; insbesondere nicht, wenn der Antragsberechtigte durch grobe 
Pflichtverletzungen seinerseits die Verschuldung verursacht hat.  
 

9.1.8 Bescheiderteilung: 
Das Darlehen wird durch Bescheid (VA) bewilligt. Der Darlehenszweck ist 
genau zu bezeichnen. Nebenbestimmungen, wie Auflagen und Rückzah-
lungsmodalitäten sind in den Bescheid mit aufzunehmen. Eine Rückzahlung ist 
spätestens bei Ausscheiden aus dem Leistungsbezug zu verlangen. 
Zu beachten ist, dass eine Rückzahlung während des Leistungsbezuges 
nur begrenzt möglich ist. Vorgesehen ist eine Einbehaltung nach § 23 Abs. 1 
SGB II. Dies bezieht sich jedoch nur auf Stromkosten. Eine ansonsten verein-
barte ratenweise Rückzahlung würde ein Verzicht auf Sozialhilfeleistungen 
bedingen und kann nur auf freiwilliger Basis erfolgen. Eine derartige Vereinba-
rung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. 
Eine zweckentsprechende Verwendung ist durch Zahlung an den Gläubiger 
sicherzustellen. Insofern wird auf § 22 Abs. 4 SGB II verwiesen. Das Darlehen 
soll erst ausgezahlt werden, wenn der Bescheid durch Ablauf der Rechtsbe-
helfsfrist oder durch schriftlichen Rechtsbehelfsverzicht unanfechtbar gewor-
den ist. (Anlage Rechtsbehelfsverzicht) 
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9.2 Schulden aus Unterkunftskosten 
 

9.2.1 Voraussetzungen: 
Die Hilfe kann nur erbracht werden, wenn sie zur Sicherung der Unterkunft 
erforderlich ist. Das ist z.B. der Fall, wenn der Verlust der Unterkunft droht, 
weil der Leistungsberechtigte mit der Miete oder bei Wohnungseigentum mit 
den Zins- u. Tilgungsleistungen in Rückstand geraten ist. Je nachdem wie 
hoch die Schuldverpflichtung ist, ist in diesem Rahmen auch zu prüfen, ob 
kurzfristig eine andere Unterkunft zur Verfügung steht bzw. inwieweit ein 
Umzug in eine andere Unterkunft wirtschaftlicher ist.  
Es muss gewährleistet sein, dass die Wohnung nicht geräumt werden 
muss. Ferner muss an der Erhaltung der Wohnung ein besonderes In-
teresse bestehen; dies ist i.d.R. der Fall, wenn der Wohngemeinschaft we-
nigstens ein minderjähriges Kind angehört oder der Wohnungsinhaber bzw. 
sein Ehegatte krank oder behindert ist, aber auch dann, wenn eine allein-
stehende Person in die Wohnungslosigkeit oder Nichtsesshaftigkeit abzu-
sinken droht. Weitere Voraussetzung ist regelmäßig auch, dass es sich um 
angemessenen Wohnraum handelt.  

 
9.2.2 Entschädigung/Gerichts-u. Anwaltskosten: 

Bis zum Ablauf eines Monats nach Eintritt der Rechtshängigkeit eines 
Räumungsanspruchs gehören nur der fällige Mietzins sowie die fällige Ent-
schädigung bei verspäteter Rückgabe der Mietwohnung nach § 571 Abs. 1 
Satz 1 BGB zu den zu übernehmenden Kosten. Danach können zur Ab-
wendung der Vollziehung eines Räumungsurteils auch Gerichts- und An-
waltskosten zu den zu übernehmenden Kosten gehören.   

 
9.2.3 Vereinbarung mit Vermieter: 

Wurde die Wohnung wegen rückständiger Mieten gekündigt und/oder liegt 
bereits eine Räumungsklage vor, ist mit dem Vermieter eine Vereinbarung 
über die Rücknahme der Kündigung/Räumungsklage bei Übernahme der 
Mietrückstände zu schließen. Es muss unter allen Umständen vermieden 
werden, dass trotz Übernahme von Mietrückständen die Wohnung ge-
räumt werden muss. 

 
9.2.4 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft: 

Die Hilfe kann auch für geschuldete Zins- und Tilgungsleistungen sowie für 
einmalige Aufwendungen zur notwendigen Erhaltung der Bausubstanz ei-
nes Eigenheims oder für eine aufwendige Reparatur bzw. den Austausch 
technischer Einrichtungen (z.B. der Heizungsanlage) gewährt werden. Die 
Kosten rechnen zu dem Zeitpunkt und in dem Umfang, in dem sie für den 
Substanzerhalt und/oder für die Sicherung der Benutzbarkeit der Unterkunft 
erforderlich sind, zu den die Unterkunft sichernden Aufwendungen. Erfor-
derlich ist eine Maßnahme nur, wenn der Werterhalt und/oder die Funkti-
onsfähigkeit bzw. die Benutzbarkeit der Unterkunft gefährdet ist (z.B. ein-
dringende Feuchtigkeit, Heizungsschaden usw.) oder wenn es sich um sei-
tens der zuständigen Baubehörden angeordnete bzw. gesetzlich vorge-
schriebene Maßnahme handelt. 
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9.2.4.1 Instandhaltungsmaßnahmen: 
Soweit es sich um Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen 
handelt, hat der Leistungsberechtigte zunächst entsprechende prüfbare Un-
terlagen vorzulegen (z.B. aktuelles Vermögen, Darlegung der Schadensur-
sache, Begründung für die Unaufschiebbarkeit der Maßnahme). Danach ist 
zu prüfen, ob vorrangige Ansprüche bestehen (z.B. gegenüber Versiche-
rungen, Verursacher usw.) und inwieweit die Maßnahme in Eigenleistung 
bzw. unter Einbeziehung von Angehörigen und Freunden usw. bei Über-
nahme der Materialkosten durchgeführt werden kann. 

 
9.2.4.2 Verfahren: 

Es wird i.d.R. notwendig sein, den Prüf- und Außendienst mit den Ermittlun-
gen hinsichtlich des Umfangs und der Unaufschiebbarkeit der Maßnahme 
zu beauftragen. Duldet die Maßnahme keinen Aufschub und kann sie nicht 
in Eigenhilfe durchgeführt werden, sind von dem Leistungsberechtigten 
schriftliche Angebote/ Kostenvoranschläge von 3 verschiedenen Anbietern 
einzuholen. Das günstigste Angebot ist zu berücksichtigen. 

 
9.2.4.3 Hinzuziehung des Bauamtes: 

Die Teamleitung der Dienststelle kann in schwierigen Einzelfällen die 
Hinzuziehung eines im Bauwesen sachverständigen Mitarbeiters des FB 
Bauen der Kreisverwaltung über die ARGE – Fachbereichsleitung „Lei-
stung“ - bzw. die Fachaufsicht des Kreises veranlassen. Dies gilt sowohl für 
schriftliche Anfragen als auch für Begehungen des Hausgrundstücks. Den 
Anfragen sind alle für die Begutachtung erforderlichen Unterlagen beizufü-
gen. 

 
9.3 Schulden aus Heiz- und sonstigen Energiekosten 
 
9.3.1 Voraussetzungen: 

Die Übernahme von rückständigen Heiz- und sonstigen Energiekosten 
kommt in Betracht, wenn die Sperrung der Energieversorgung bereits an-
gedroht ist und ohne die Begleichung der Rückstände auch durchgeführt 
oder – bei einem Umzug – ein Neuanschluss abgelehnt würde und dadurch 
eine gesundheitliche Gefährdung von im Haushalt lebenden Personen, vor 
allem Kleinkindern oder kranken bzw. behinderten Personen, zu erwarten 
ist.  

 
9.3.2 Haushaltsstrom: 

Soweit es sich um Haushaltsstrom handelt, sind die Aufwendungen im 
Regelsatz enthalten. Zahlungsrückstände können daher nur im Rahmen 
des § 23 Abs. 1 SGB II übernommen werden. Das gilt auch für Nachforde-
rungen für Haushaltsstrom aus Jahresabrechnungen. 

 
9.3.3 Selbsthilfemöglichkeiten/Kontaktaufnahme zu Energieversorgungsun-

ternehmen: 
Eine Leistung kommt nur in Betracht, wenn die Selbsthilfemöglichkeiten be-
reits ausgeschöpft und ohne Erfolg geblieben sind (Siehe Ziff. 9.1.4). Han-
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delt es sich um ein Energieversorgungsunternehmen, in dem die 
Stadt/Gemeinde Mehrheitsgesellschafter ist, ist über die zuständigen Per-
sonen und Gremien (z.B. Geschäftsführung, Vorstand, Aufsichtsrat) darauf 
hinzuwirken, dass die Energiezufuhr grundsätzlich nicht gesperrt bzw. nach 
bereits eingetretener Sperre wieder hergestellt wird. Der Sozialhilfeträger ist 
nämlich verpflichtet, dem Hilfeempfänger als Sachleistung sowohl ange-
messenen Wohnraum zur Verfügung zu stellen als auch die erforderliche 
Belieferung mit Strom, Gas und Wasser sicherzustellen, wenn eine ange-
messene Unterbringung auf andere Weise nicht möglich ist. Im Übrigen hat 
die Stadt/Gemeinde bei ihrem Handeln als Mehrheitsgesellschafter eines 
Energieversorgungsunternehmens die für sie geltenden öffentlich rechtli-
chen Verpflichtungen durchzusetzen. Dazu gehört vor allem, dass das Ver-
hältnismäßigkeitsgebot gem. § 33 Abs. 2 der Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung und für die Gasversorgung  - 
AVBEItV - (BGBl. I 1979, S. 676 und 684) gewahrt wird. Danach ist der Ver-
sorger zur Einstellung der Versorgung nicht berechtigt, wenn die Folgen der 
Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und 
hinreichende Aussicht besteht, dass der Kunde seinen Verpflichtungen 
nachkommt. 

 
9.3.3.1 Wann ist eine Sperre gerechtfertigt? 

Die Einstellung der Versorgung ist das letzte Mittel, zu dem nach dem inne-
ren Aufbau der AVBEItV erst gegriffen werden darf, wenn die dort vorgese-
henen milderen Maßnahmen sich als erfolglos erwiesen haben oder bei 
pflichtgemäßer Prüfung von vorne herein keinen Erfolg versprechen. Als 
mildere Mittel zur Vermeidung künftig auflaufender Rückstände kommen 
folgende Schritte in Betracht: 

• Verkürzung der Ablesezeiträume gem. § 20, 
• Verlangen einer Sicherheitsleistung gem. § 29, 
• Festsetzung einer höheren Vorauszahlung gem. § 28, 
• Einbau eines Münzzählers gem. § 28 Abs. 3 AVBEItV 

 
Eine Sperre ist i.d.R. auch nicht gerechtfertigt, wenn die laufenden Ab-
schläge regelmäßig gezahlt werden und der Schuldner eine ratenweise Til-
gung der Rückstände vereinbart hat bzw. anbietet. Die ARGE soll hier ver-
mittelnd eingreifen und – soweit die lfd. Hilfe dazu ausreicht – eine unmittel-
bare Überweisung der laufenden Abschläge und etwaiger Ratenbeträge an 
das Versorgungsunternehmen vornehmen.  

  
9.3.3.2 Eilverfahren: 

Je nach Lage des Einzelfalls ist beim zuständigen Amtsgericht ein Antrag 
auf einstweilige Anordnung mit dem Ziel zu stellen, dass die Sperrung der 
Versorgungsleitung untersagt bzw. wieder aufgehoben wird.  

 
Im Auftrag: 
 
 
(Sparbrod)  
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